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Erste Konferenz.
Montag den 15. Dezember 1884, Nachmittags 4 Uhr.

Landtags-Marfchall: M.'ine Herren! Die Sitzung ist wieder eröffnet.
Ich habe Ihnen zunächst mitzutheilen,daß ein Antrag, von Herrn Limbourg unterzeichnet,

eingegangen ist. Derselbe lautet:
„Im Gesetz-Entwürfeüber die Veräußerung und hypothekarische Belastung der Grund¬
stücke, die Fremdwörter:

„Privilegien" durch „Vorzugsrecht", „Transfcription" durch „Ueberschreibung",
dahingegen „Grundstücke" durch „Immobilien" zu ersetzen;

empfiehlt die «n KlooAnnahme des quest. Gesetz-Entwurfes (Oho!) und bittet als Wunsch
auszusprechen,daß nicht allein die Generalhnpothekcndurch Eintragung der Spezial-
parzellen vervollständigt, sondern daß auch die Gesammtforderung auf die einzelnen
Parzellen pro rata unteruertheilt werden sollen."

Meine Herren! Wir werden nachher auf diefen Antrag zurückkommen. Ich gebe Herrn
von Grand-Rn zur Fortsetzungder Debatte das Wort. .....

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Es ist kaum möglich, m dem letzten
Stadium der Debatte noch etwas neues zu sagen. Ich werde daher meinerseits nicht m die
Materie eindringen. Herr Iustizrath Courth hat mit vollem Rechte bemerkt, daß es überaus
schwierig sei, bei bestimmtenVorschlägen zugleich sich klar zu machen, nach welchenNichtigen
dieselben wirken wie sie mit der Gesammtmaterie des Civil-Gefetzbuchesim Zusammenhang
stehen, so daß man bei jedem Vorschlagein die Gefahr geräth, Konsequenzenhervorzurufen, tue
man nicht will und die event, schädlicher wirken, als der Vortheil den man mit dem Amendement
zu erreichen trachtet. Meine Herren! Nun scheint es mir, daß der Provu'zral-Landtag mch
berufen ist, eine eigentliche Amendirung des Gesetzes vorzunehmen fonderndaß es vlelmehr darauf
ankommt ein Gutachten abzugeben, worin den Wünfchm der Provinz iliren Verhaltm sen und
ihren lokalen Bedürfnissen gemäß, voll und ganz Ausdruckgegebenwird. Meine Herren! Diesen
Zweck, wenn ich mich über die formale Behandlung der Sache aussprechen darf, wurde man
ausgiebiger dann erreichen, wenn man das Gesetz so, wie es ist Keße, daran aber Resolutionen
knüpfte in denen diefe Wünschemit aller Bestimmtheit ausgesprochenwerden. (Sehr richtig!)

Meine Herren' Ich bin auf diefen Gedanken gekommen, weck ich glaube, daß die weitaus
große Majorität der Versammlung der Meinung ist, daß in der That dieser Gesetzentwurf einen
sehr wesentlichen Fortschritt ans dem betreffendenGebiete darstellt (Sehr nchtrg!) den wn nicht
abweisen dürfen. Der Paragraph, der uns in diesem Augenblickebeschäftigt ist freilich nach
meiner Auffassungder am allerwenigstenin. Entwurf ausgearbeitete. Herr Landesrath Küster hat
es schon aus sprochen, es klingt auch durch die Mittheilungen des Verwaltnngsraths: diejenigen
Versprechen die in den Motiven enthalten sind, sind m diesem Paragraphen nicht erfüllt, es ist
die Sicherheit und Erkennbarkeit des Eigenthums durch die Bestimmungen des Entwurfes mcht
erreicht die schriftlich oder durch Notar herbeigeführte Beurkundung gibt gar keme Sicherheit
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bezüglich des Eigenthums. Wenn man neben der Forderung der notariellen Beurkundung noch
die Transscription verlangt, so ist auch dies, meine Herren, bezüglich des Ueberganges und der
Sicherheit des Eigenthnmes durchaus nicht durchschlagend. Die Sicherheit wird nur erreicht
werden, wenn der Grund und Boden in der That ganz bestimmt festgelegtwird, und die Urkunde
auch wirklich auf diesem Grund und Boden ruht, wie dies bei der Einführung des Grundbuches
möglich sein wird. Unser ganzes Civilrecht geht vollständig darauf hinaus, den Grund und
Boden als Anhängfei der Person anzusehen. Es hat nun allerdings der Herr Kommissariusder
Stlllltsregierung ein wcrthvollcs Zugcständniß gemacht, indem er einen gewissen Zusammenhang
der notariellen resp, der Beurkundung durch das Gericht mit den Katasterauszügen statuirte, und
die Verpflichtung der Übertragung dieser Beurkundungen in den Kataster feststellte, er möchte
aber nun auch das Zugeständniß vervollkommnen und die Vorschriften über das Katasterwesen
sehr wesentlich abändern. Das wird relativ leicht sein, indem es in der Hand der vorgesetzten
Behörde liegt, auf dem Verwaltungswege, ohne weittragende gesetzliche VestimmnngenAenderungen
zu treffen. Bezüglichder Kosten sind ebenfalls sehr große Bedenken erhoben worden. Ich muß
gestehen,daß ich diese Bedenkentheile. Der Herr Kommissarius der Staatsregierung hat gesagt,
daß er dem Wunscheauf Abänderung wohlwollendgegenüber stehe, ich möchte aber eine erhöhte
Zusicheruug, daß er nach dieser Richtung hingehendenWünschen seine Unterstützung werde zu
Theil werden lassen. Die Kosten werden für den kleineren Besitzer sehr erheblich sein. Ich
möchte, um dem Gedanken, daß ein Theil der Verträge nicht vor dem Notar, nicht vor dem
Gericht gemacht zu werden brauche, soudern lediglichder Schriftlichkeitüberantwortet und dadurch
die Kosten vermindert werden, Ausdruck zu geben, den Vorschlag machen, die unter Privat¬
unterschrift zu thätigenden Verträge dem Amtsrichter zn Einregistriruug zuzuweisenund ihn zu
verpflichten,seinerseits die Akte zu prüfen, einzutragen und gewissermaßen für die Legalität lind
Sicherheit einzutreten. Ich weiß wohl, es mag sich manches Bedenken gegen diesen Vorschlag
erheben, es ist in der Ausführung ein ziemlich weitgreifender und tiefgehenderVorschlag, indeß
ich möchte ihn aufrecht erhalten, weil ich überzeugt bin, daß die Form, wie sie setzt für die
kleinerenObjekte vorgeschrieben ist, überaus belästigendist. Meine Herren! Wenn ich mich kurz
resumiren darf, geht meine Meinung dahin, den Gesetzentwurf, fo wie er liegt, anzunehmen, in
Resolutionen bestimmteWünschezu formuliren und zwar vorzngswcisedahin, die Sicherung und
die Erkennbarkeitdes Eigenthums in weit höherem Maße zu erreichen, als dies im §. 1 möglich
ist, insbesondere die Einführung des Grundbuches zu befürworten.

Der letzte Punkt, meine Herren, würde denn der fein, die Staatsrcgierung aufznfordern,
für Vertrage geringerer Art die Kosten herabzusetzen. Ob die Transscription noch dazu komme»
soll, ist eine Frage, deren Beantwortung von der Bedeutung der Transscription an sich abhängt,
ob in der That die Mehrbelastung, die dem einzelnendurch die Transscription aufgeladen wird,
mit den Vortheilen, die aus der Transscription erwachsen, in Uebereinstimmungsteht. Ich glaube,
meine Herren, daß dies doch schließlich nicht der Fall sein wird. Ich bin der Meinung, daß nach
Lage unserer Gesetzgebung auch die Transscription nicht in genügendemMaße Sicherheit für die
Erkennbarkeitund die Sicherheit des Eigenthums gewährt. Ich glanbe, daß dies auch von dein
Herrn Kommissarausreichenddargelegt worden ist; ich möchte mich in diese Details nicht weiter
verlieren. Ich würde also meinen, daß von der Transscription wohl abzusehensei, da sie neue
Schwierigkeitenan den Entwurf bringen würde.

Lllndtags-Marschllll: Was zunächst den geschäftsordnungsmäßigen Vorschlag des
Herrn von Grand-Ny betrifft, nämlich, daß wir nicht den Wortlaut des Gesetzes amcndiren,
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sondern das Gesetz, so wie es vorliegt, annehmen und nur recht klar gefaßte Resolutionen dazu
setzen sollen, so ist mir dieser geschäftsordnungsmäßigeAntrag sehr willkommen. Wenn er nicht
von Seiten des Herrn von Grand-Rn gestellt worden wäre, so hätte ich Ihnen diesen Vorschlag
gemacht. Ich glaube, dieser Vorschlag wird auch im Landtage allseitige Zustimmung finden.
Ich glaube dies wenigstens, oder irre ich mich darin? — Herr Freiherr von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Mir scheint es, daß, wenn der
letzte Vorschlag des Herrn von Grand-Ry, dem der Herr Landtags-Marschallzustimmt, angenommen
würde, dies der Sache nach ziemlich nahe mit der Amendirung des Entwurfes selbst zusammen¬
fallen würde, denn wir haben nur ein Gutachten auszufvrechen,wir sind kein gesetzgebenderFaktor.
Ob wir dies in der einen oder anderen Form thun, ist in der Wirkung ziemlich dasselbe. Vielleicht
sagen wir nach dem letzten Vorschlage etwas deutlicher, daß wir unter allen Umständen einen
Gesetzentwurfhaben wollen; ich stimme aber dem Vorschlagezu und komme auf meinen geschäfts¬
ordnungsmäßigen Vorschlag, daß eine kleine Kommissiondie Redaktion der verschiedenen Anträge
vornähme, zurück.

Landtags-Marschall: Ich möchte nur erwidern, daß ich doch einen Unterschied darin
finde. Wenn wir, zu einer gntachtlichenAeußerung aufgefordert, den Wortlaut des Gesetzes
amendiren, so heißt das: der Prouinzial-Landtag der Nheinprovinz spricht sich dahin aus, daß
er das Gesetz nur so für aunehmbar erklärt, wie er es amendirt hat. Wenn der Landtag
aber — das ist ja wohl auch die Tragweite, die Herr Limbourg seinem Vorschlageauf en Kloo-
Annahme geben wollte — dazu übergeht, zu sagen: wir nehmen das ganze Gesetz an, weil es
entschieden eine Verbesserungdes jetzigen Zustandes ist, haben aber folgende Wünfche, die wir so
prägnant ausdrücken,wie wir können, so ist dies ein anderer Standpunkt, auf den wir uns stellen,
wir sagen: das Gesetz ist entschieden etwas Besseres, als der gegenwärtigeZustand, wir wollen
das Bessere,wenn wir nicht das Beste bekommen können, und erkennen das als Uebergangsstadium
an. Ich frage Herrn Limbourg, ob sein Antrag so zu verstehenist.

Abgeordneter Limbourg: Gewiß.
Landtags-Marschall: Die geschäftsordnungsmäßigeFrage würde ich für erledigt

erachten,wenn kein Widersprucherfolgt.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Einschließlich der Kommissionsbildung?
Landtags-Marschall: Ich wollte noch hinzusetzen,daß ich auf den Vorschlag des

Herrn Freiherr von Los, eine Redaktionskommissionzu bilden, um die Resolutionen zu formuliren,
vollständig eingehe. Sind Sie damit einverstanden, daß diese 2 geschäftsordnungsmäßigen
Bestimmungen als genehmigt angesehenwerden? — Zur Geschäftsordnunghat Herr Abgeordneter
Courth das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich will zur Geschäftsordnungbemerken,daß ich meinen Antrag
zu Gunsten des Vorschlages des Herrn von Grand-Rn zurückziehe. Ich nehme an, daß Herr
von Eynern, ebenso Herr Heuser ihre«: Antrag zurückziehen,denn der Vorschlag des Herrn von
Grand-Rn scheint mir ganz zweckmäßig zu sein, da wir hier nicht eine legislative, sondern eine
berathende Körperschaftsind. Ich möchte mir über die Frage der Transscription nachher noch
ein paar Worte erlauben.

Landtags-Marschall: Ich frage zur Geschäftsordnung die Herren von Eynern und
Hmfer, ob sie ihre Anträge zurückziehen.

Abgeordnetervon Eynern: Ich habe, soviel ich weih, gar keinen Antrag gestellt; ich
habe deshalb auch keine Veranlassung, ihn zurückzuziehen.
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Abgeordneter Heuser: Ich würde unter diesen Umständen darauf verzichten, meinen
Antrag einzubringen.

Landtags-Marschall: Die Geschäftsordnungsfrage ist hiermit erledigt. Wir fahren
in der sachlichen Diskussion fort. Das Wort hat der Zerr AbgeordneteCourth.

Abgeordueter Courth: Meine Herren! Heute Morgen ist die Wirksamkeit der Trans-
scription angezweifeltworden, es ist sogar das Bedenken laut geworden, der Hnpothekenbewahrer
gebe gar kein Attest auf die Person. Ich bin deshalb heute noch vorsichtigerweise zum Hypotheken-
amt gegangen; ich kann die Versicherunggeben, daß der Hnpothekenbewahrerallerdings ein Attest
gibt in der Art, daß Jemand in den letzten 10 Jahren weder gekauft noch verkauft hat, ein
Attest, das vollständige Sicherheit gibt. Wenn dies Herr von Grand-Ny hört, so wird er ein¬
sehen, daß die Transkription eine große Bedeutung hat uud daß sie in der Resolution recht
wohl in Gemeinschaft mit dem gefordert werden kann, um was wir wiederholt fchon gebeten
haben, nämlich daß endlich bei uns die Grundbuchordnung eingeführt werde, wozu aber große
Vorbercituugen nöthig sind. Ich kann auch nicht finden, daß die Stellung des Herrn Staats-
kommissarius gar so sehr ablehnend gegen die Transscription gewesen sei. Seine Ausführungen
gingen wesentlichdahin, es würde etwas Neues geschaffen, es müsse überlegt werden. Ich habe
vom Negierungstischeaus, wenn ich mich so ausdrücken darf, irgend welche Andeutungen darüber
vermißt, wodurch denn ein Satz des Civilrechts durchbrochen würde. Ich möchte daher die Herren
noch einmal bitten, sie möchtenmir einen einzigen Satz hinstellen, der einer Abänderung bedarf,
wenn bestimmt wird, daß zum Eigenthumsübergauge die Transscription nothwendig sei. Es
würde sich ebenso empfehlen, wenn der Landtag im Ucbrigen der Meinung ist, daß die Erneuerung
fortfallen soll ^ die Staatsregierung verhält sich diesem Punkte gegeuüber sehr entgegenkommend/
wie wir gehört haben — daß wir auch dies in eine Resolution fassen. Wenn ich den Herrn
Vorsitzenden richtig verstanden habe, wird dann zu den einzelnen Paragraphen übergegangen
werden. Ich würde mir erlauben, bezüglich der Fassung des §. 1 noch eine Bemerkung
zu machen.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Fritzen hat das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Ich glaube, mit dem Zweck, den der Herr Abgeordnete

Courth mit seinem Antrage verfolgt, sind wir Alle einverstanden, aber ich glaube, das Ziel wird
dadurch uicht erreicht. Meine Herren! Wenn auch transscribirt wird, so wird doch die Sichelheu
bei dem Eigeuthumsübergang nicht wesentlichgefördert. Ich mache Sie auf die Grundbuchordnung
für die alten Provinzen, auf das Gesetz vom 5. Mai 1872, aufmerksam. Hier ist ganz genau
bestimmt, unter welchenBedingungen die Eintragung erfolgt. Es findet hiernach gewissermaßen
ein tontradiktorischesVerfahren statt, es wird bestimmt, welche Titel vorgelegt werden müssen,
wann der Grnndbuchrichter einzutragen hat, wann er die Eintragung verweigern kann. Diese
Gesetz ist im Jahre 1873 auf den Bereichdes Iustizsenats von Ehrenbreitstein ausgedehnt worden!
es hat auch dort einer ganzen Menge von Zusatzbestimmungcnbedurft, um die Art und W^e
des Verfahrens zu fixiren und um die Pflichten der Parteien und die Pflichten des Grundbuchs
richters klar zu stellen. Diese Grundbuchordnung für die alten Provinzen ist ein ganzer Kode!
von 143 Paragraphen. Wir haben von ähnlichen Nestimmungengar nichts, unsere Transscriptions-
register werden von dem Hypothekenbewahrergeführt, diefer ist nicht in der Lage, eine juristM
Prüfung eintreten zu lassen, über das Verfahren ist nichts bestimmt, die Folge des Transscriptions-
zwanges daher wird sein, daß er Alles einträgt, was ihm vorgelegt wird, und das schließ^
Resultat wird nicht eine größere Ordnung, sondern eine größere Unordnung sein. Daher gM ^
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ich, wenn ich auch mit dem Ziel des Antrags des Herrn AbgeordnetenCourth übereinstimme,daß
mit der bloßen Bestimmung, es solle tmnsscribirt werden, allein nichts erreicht werden kann,
sondern es dazu einer genau formulirten Gesetzesvorlage über die Einrichtungder Tmnsscriptions-
register, über die Pflicht des Transscriptionsinhabers und über die Verbindlichkeiten der Parteien,
event, über die Obliegenheiten, die sie zu erfüllen haben, um eine gültige Transscription zu
bewirken,bedürfte.

Lllndtags-Marschllll: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Da ich das, was eben Herr Landesrath Fritzen

ausgeführt hat, auch ausführen wollte, so gestatten Sie mir, mich nur auf wenige Bemerkungen
zu beschranken. Es muß zugegeben werden, daß das Publikum nicht so ganz von der Unwichtigkeit
der Transscrivtion überzeigt ist. Wenn Sie heute die Tmnsscriptionsregister in Düsseldorf ein¬
sehen, so werden Sie finden, daß bis heute Mittag 3 Uhr, seit dem 1. April 1884 772 Urkunden
tmnsscribirt sind, welche Zahl bis zum 1. April nächsten Jahres sich auf 11 bis 1200 vermehren
wird; Inscriptionen sind 5000 für das Jahr genommen, sodaß allerdings ein erheblicherTheil
von Vertragsurkunden und Eigenthumsübertragungen tmnsscribirt wird. Aber, meine Herren,
für das zukünftigeGrundbuch hat die Transscription absolut keine Wirkung und keinen Werth.
Eine Transscrivtion ist und wird nach den jetzigen Einrichtungen immer nur personellerNatur
sein, das heißt nach dem Namen registrirt. Allerdings ist richtig, daß Jemand von dem
Hypothekenamtesich sofort den Auszug geben lassen und daraus ersehen kann, ob in der letzten
Zeit eine bestimmte Person überhaupt einen notariellen Akt hat eintragen lassen. Dieser Auszug
wird ihm gegeben,und eine geringe Sicherheit erhält er allerdings durch die Gewißheit, daß ein
notarieller Akt über das betreffendeGrundstück, in welchen: sein Vorgänger figurirt, nicht trans-
scribirt ist. Eine weitere Gewißheit wird ihm aber nicht. Mit Recht hat Herr Fritzen ferner
hervorgehoben, und das ist der bedeutendeUnterschiedzwischender Trnnsscription nach unserem
Rechte und der Auflassungin der Grundbuchordnung,daß der Hyvothekenbewahrerden zu trans-
scribirenden Akt nicht materiell, ja nicht einmal formell prüft, während der Grundbuchrichter
ganz genau nachfehenmuß, ob die Sache formell in Ordnung ist, und ob der Akt im Stande
ist, das Eigenthum zu übertrageil. Wenn daher, wie Herr von Grand-Ry hervorgehoben hat,
vielleichtdem Amtsrichter die Verpflichtung aufgebürdet werden könnte, zu prüfen, so würde dies
ein Fortschritt sein; dann ständen wir aber unter den Bestimmungen der Gruudbuchordnung,die
wir heute theilweise' nicht einführen können; dann hätten wir das System der freiwilligenGerichts¬
barkeit, die das rheinische Recht nicht kennt, stückweise in dieses hineingeschoben. Es wäre meines
Emchtms nicht angezeigt, so tief durch eiu Spezialgefetz, durch ein intermediäres Gefetz in den
bestehenden Rechtszustandeinzuschneiden, daß man sagt, es solle eine freiwilligeGerichtsbarkeit für
einen kleinen Theil von Rechtsverhältnisseneingeführt und dem Amtsrichter überwiesen werden.
Hinzu kommt noch, daß, wenn Sie die Tmnsscription als nothwendig annehmen wollen, Sie
jedenfalls dazu übergehen müssen, die Eigenthumsübertragung durch Privatakt auszuschließen;
es kann allerdings auch ein Akt unter Priuatunterschrift tmnsscribirt werden, aber nie auf Grund
eines Privataktes eine Infcription stattfinden. Es bleiben aber stets die Nachtheile, die ich heute
Morgen hervorgehoben habe, zu Recht bestehen, sodah, wie es schon früher dem Provinzial-
Verwaltuugsmth geschienen hat und auch heute noch scheint, die Transscrivtion nicht den
gewünschtenVortheil bringt, die Aufnahme des notariellen Aktes aber unter allen Umständen
erforderlicherscheint. Noch eine Bemerkung gestatten Sie mir. Es dürfte zweifelhaft erscheinen,
°b unter den vor dem Notar und dem Gericht geschlossenenVerträgen auch die vor sonstigen
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Notaren geschlossenen zu verstehen sind, die nicht im Bezirke des RheinischenRechtes wohnen,
sodaß in Wahrheit überall da, wo eine autentischeUrkunde vorhanden ist, auch die Eigenthums-
Übertragung stattfindet. Das hat für die Rheiuprovinz große Bedeutung, weil wir an verschiedene
Länder angrenzen, in denen diese Vertrage das Eigenthum vollständig übertragen. Dieser Zweifel
wird durch die Zustimmung der Staatsregierung gehoben.

Landtags- Mar schall: Der Herr Landes-Direttor hat das Wort.
Landes-Direttor Klein: Meine Herren! Ich möchte nur noch eine Bemerkung machen,

die sich an die sogenannteAbschlagszahlunganschließt,von welcherheute morgen Herr von Eyncrn
sprach. Ich glaube nicht, daß die Sache so unbedeutend ist. Wir hatten den Vorschlag gemacht,
daß der Notar oder das Gericht verpflichtet fein foll, in Zukunft den Katasterauszug dem Akte
zu adhibiren; ferner soll dem Notar oder dem Gerichte die Verpflichtungauferlegt werden, sofort
— statt des Wortes „fofort" würde besser eine Frist von 14 Tagen einzusetzensein — dem
Katasterbeamten den Auszug über den geschehenen Verkauf mitzutheilen, fodaß der Katasterbeamte
in der Lage ist, von dein Kaufe Kenntniß zu erhalten. Es ist das im Entwürfe noch nicht vor¬
gesehen, folgt aber aus der Amendirung, die wir zu §. 1 vorgeschlagen haben. Wenn das
geschieht,meine Herren, dann wird in tacto in den meisten Fallen dasjenige erreicht werden,
was durch die Transscrivtion erreicht werden soll. Denken Sie sich doch die Sache, wie dieselbe
eigentlichliegt. Will ich Jemanden eine Hypothek geben, oder von Jemanden kaufen, fo muß
der Katasterauszugadhibirt werden, und weun ich recht vorsichtig seiu will, kann ich nach 14 Tagen
nur einen Katasterauszug noch einmal geben lassen, uud auf diefem Wege Kenntniß erlangen, ob
inzwischen eine Veräußerung stattgefundenhat; es wäre dann, damit Jemand zu kurz käme, schon
nothwendig, daß der Mitkontrahent, fei es Verkäufer oder Darlehnsnehmer, von Hause aus auf
Betrug ausginge, doppelt verkaufte, und daß gerade in diefem Falle der Katasterbeamte, der
allerdings kein Jurist ist und, wie ich zugeben will, nicht die Sorgfalt des Hypothekenbewahrcrs
üben wird, feiner Verpflichtung nicht nachkäme und die Eintragung oder den Vermerk über den
Verkauf, von welchem er durch den instrumeutirendenNotar Mittheilung erhalten muß, im Kataster
unterließe. Dann erst könnte die Sache von nachtheiligenFolgen sein. Es läßt sich ferner auch
nicht bezweifeln,daß eine solche Vorschrift weittragendeFolgen haben uud die Fälle des fogenannten
Stellionates wesentlich verringern wird, denn wenn jeder Verkauf nicht anders geschlossen werden
kann, als vor Notar, und wenn der Notar den Katasterauszug beifügen und mit der Anzeige des
Verkaufes an den Katasterbeamten gelangen lassen muß, so wird ein doppelter Verkauf bei dein
öffentlichen Amte in sehr kurzer Frist bekannt werden, was zur Folge haben würde, daß man in den
meisten Fällen sofort hinter diefe Betrügereien kommen und den Schuldigen zur Strafe ziehen
würde. Ich glaube, daß man mit den geplanten Bestimmungen sich im Wesentlichenin der
Praxis wird helfen können uud mit Rücksichtauf dieses Moment der obligatorischenTrans¬
scription weniger bedarf.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hocnsbroech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich möchte noch kurz auf eine Bemerkung des

Herrn Landesrath Fritzen zurückkommen. Ich bin allerdings nicht Fachmann und fehe mich daher
nicht in der Lage, zuzustimmen oder zu widersprechen. Ich möchte mir aber erlauben, Ih^
Aufmerksamkeitauf das französische Gesetz vom 25. März 1855, auf die Hypothekenordnung,
welche,glaube ich, schon heute morgen citirt worden ist, hinzulenken. Das Gesetz gilt heute noch
in Elsaß-Lothringen und hat nach dem, was ich erfahren habe, auf die günstigste Weise gewirkt.
Herr Landesrath Fritzen sagt, um die Transscription in dieses Gesetz aufzunehmen, müßte ein
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besonderesGesetz erlassen und es müßten Transscriptionsregister eingeführt werden; so habe ich
es wenigstens verstanden. Nun richtet sich das französische Gesetz, wenn ich nicht sehr irre —
und ich bitte Herrn Conrth das zu beachten, er wird wahrscheinlichin der Lage sein, es näher
nachzusehen— in erster Linie auf die Transscription, sodaß sogar der Name „tran^ription"
im Titel des Gesetzes enthalten ist. Dieses Gesetz ist einfach in das französische Hnpothekenrecht
eingeschoben worden, ohne daß dadurch irgend welche Aenderungen der Civil-Gesetzgebungmeines
Wissens erfolgt sind, und es ist auch in diesem Gesetze, in welchem die Transscription eine so
hervorragende Rolle spielt, so viel ich weiß, von den Transscriptionsregistern nichts enthalten.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Ich habe den Ausführungen der beiden Herren

Landesrathe nicht folgen können, ich bin auch kein Fachmann, aber die Jurisprudenz wird sich
der Logik unterordnen müssen. Wenn wir nun bei unserer gutachtlichenAeußerung über das
Gesetz und über die jetzt in Nede stehende Frage der Transscription erklären: nach unserer
Meinung sollte an die Transscription die Wirksamkeitdes Eigenthumsüberganges geknüpft werden.
Wenn dann die Transscription erfolgt, und nach Analogie des Artikels 2108 der Hypotheken-
bewahrer ex olNoio auf Grund der Transscription die Eintragung besorgen muß, die Eintragung
sonach für den Ankauf besteht, dann vermag ich nicht einzusehen, wie hierdurch nicht eine voll¬
kommene Erkennbarkeitdes Eigenthums, die uns jetzt fehlt, tonstituirt würde. Ich bitte demgemäß
das Erfordernis; der Transscription in die Resolution, die wir beabsichtigen, aufzunehmen, damit
unsere gutachtliche Aeußerung nicht demnächst der Vorwurf treffe, daß wir ein fo wesentliches
Mittel, den Rechtszustandzu verbessern,nicht erkannt hätten.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Fritzen hat das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Mir ist natürlicherweisedie französischeGesetzgebung

nicht in dein Maße bekannt, wie die Rheinische, aber ich weiß wohl, daß es in Frankreich doch
eines besonderenGesetzes bedurft hat, um diese Transscriptionen einzuführen und daß letzteres
nicht blos durch Einfchiebungvon einem Paragraphen in ein anderes Gesetz geschehen ist; vielmehr
waren jenem Gesetze ausführliche und umfangreicheMotive beigegeben nnd hat dasselbe überhaupt
eine große, durchgreifende Aenderung im ganzen NechtslebenFrankreichs herbeigeführt. Wenn
Sie ein solches Gesetz wollen, so ist das ein Wunsch der an und für sich berechtigtist, aber in
Mnigem und nothwendigein Zusammenhange mit unserem Hypothekenrcchtezur Zeit noch nicht
steht. Dann möchte ich noch weiter die Frage hervorheben, wozu denn die Transscription, die
wir im jetzigen französischen Rechte haben, dient. Abgesehen von dem Fall, daß für einzelne ,
Rechtsgeschäfte die Transscription, mangels Nichtigkeit vorgeschrieben ist, haben wir die Transscription
hauptsächlich zu dem einen Zwecke, damit der Eigenthümer gesichert ist, daß nicht mehr Hypotheken
gegen ihn eingetragen werden können, welche von Vorbesitzernherrühren. Es bestimmt nämlich
unsere Civil-Prozeßordnung, daß diejenigen Hypotheken, welche der Vorbesitzer tonstituirt hat, so
lange noch gültig eingetragen werden können, als nicht trcmsscribirt ist, und 14 Tage nach der
Transscription. Meine Herren! Das ist der Grund unserer Tmnsscriptionsregister, und darauf
beruht im Wesentlichenunsere Transscription. Das ganze Transscriptionsverfahren, welches auf
diesen Spezialbestimmungeuprozessualischer Natur beruht, nun auf Bestimmungen, welche tief in
das materielle Recht einschnciden, auf den Eigenthumserwerb auszudehnen, das geht nicht an ohne
ganz bestimmte eingehendeAusführungs- und Uebelgangsbestimmungen. Wenn ich soeben auf
^e Grundbuchordnung des preußischenRechts hingewiesenhabe, so wollte ich damit sagen, daß,
wenn damals ein ganzer Codex erforderlichgewesen ist, um den Eigenthumsübergang durch die
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sogenannte Auflassung erst als perfekt hinzustellen, so letzteres auch bei uns nicht durch bloße
Einschiebung eines Zusatzes in das vorliegende Gesetz, sondern nur durch sehr detaillirteBestimmungen
möglich sein würde, welche erstens eine vollständige Umbildung der Transscriptionsregister, zweitens
eine Aufzählung der Pflichten und Obliegenheiten des Grundbuchbewahrers, und drittens eine
vollständig detaillirte Anführung der Verbindlichkeiten enthalten müssen, welche derjenige zu erfüllen
hat, durch den die Auflassung, die Transscription, bewirkt werden soll, denn sonst, ich wiederhole
es nochmals, werden nichtige, sich widersprechendeAkte inscribirt, und die Folge wird nicht
größere Klarheit, sondern, wie ich befürchte,größere Unklarheit sein.

Land tags-Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Es ist ja für einen Laien, wie es die

Mehrzahl von uns sind, außerordentlich schwierig, sich in einer Materie zurecht zu finden, die
ausschließlich juristischerNatur ist, und namentlich dann ein richtiges Urtheil zu gewinnen, wenn
sich juristische Anschauungen gegenüberstehen,wie dies zwischen den Anschauungen des Herrn
Abgeordneten, Eourth und der Herren Landesräthe der Fall ist. Meine Herren! Ich greife deshalb
auf den Ursprung des ganzen Entwurfes zurück. Die Ursache, daß wir die KöniglicheStaats«
regierung veranlaßt haben, einen derartigen Entwurf für die Nheinvrovinz einzureichen und uns
zur Berathung vorzulegen, liegt darin, daß wir die Absicht hatten, eine Hypothekenbankoder die
Ausdehnung der Provinzial-Hülfskasseals Hypothekenbank zu begründen, um den schwer bedrängten
Landbesitzern und namentlich den kleinen Besitzernmit Kapitalkraft zu Hülfe kommenzu könneil.
Demgegenüber haben wir uns gesagt, und die Verhandlungen des letzten Provinzial-Landtages,
namentlich das ausgezeichnete Gutachten von Seiten der Verwaltung der Provinz, haben es uns
gezeigt, daß unsere Hypothekenordnungder Einrichtung einer derartigen Hypothekenbank widerstrebt.
Nun möchte ich an die Herren vom Provinzial-Verwaltungsrathe, an den Herrn Landes-Direktor
und an die beiden ausgezeichnetenJuristen, die ihm zur Seite stehen, die Frage richten: ist dieser
Entwurf, wie er hier vorliegt, ohne die Bestimmung der Transscription, ein so gearteter, daß er
uns gestattet, bei Annahme dieses Entwurfes die Hypothekenbankeinzurichten? Haben die Herren
die feste Ueberzeugung, und sind Sie sicher, daß mit Annahme dieses Entwurfes alle Schwierig¬
keiten und Unmöglichkeiten der Errichtung einer Hypothekenbank,wie wir sie für die Nheinvrovinz
planen, befeitigt sind? Dann gebe ich auf dieses juristischeUrtheil soviel, daß ich auch genau
wie Herr von Grand-Ny und der Herr Landtags-Marschall sage: ich nehme das Gute und frage
nicht nach dein Besten; dann nehme ich den Entwurf an.

Wenn ich diefe Erklärung von Seiten der Herren, die in dieser Materie ja durchaus
zu Hause sind, bekommenund erwarten kann, daß sie bei der nächsten Gelegenheitdie Erweiterung
der Provinzial-Hülfskasse zu dem Institut, das wir erstreben, uns anbieten und sagen können-
auf Grund dieser jetzigenHypothekenordnungkönnen wir das mit aller Sicherheit, die Vorschüsse,
die wir den ländlichen Grundbesitzern geben, sind gesichert, wir schaffen ein gutes und nützliches
Werk, dann fällt mein Widerstand gegenüber diesem Gesetzentwurfe,dann sage ich auch: meinet¬
wegen lassen wir die Transscription sein, wir wollen auf das Civilgefetzbuch für Deutschland
hoffen, das sie möglicherweise einführen wird.

Landtags-Marfchall: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landes-Direktor Klein: Meine Herren! Eine vollständige Sicherheit kann dieses Gesetz

nicht geben und gibt sie auch uicht, dazu würde allerdings eine Grundbuchordnung nothwendig
sein, allein wenn der vorliegende Entwurf Gesetz wird, so können wir mit unseren Grundtredit-
geschäften beginnen, indem alsdann wenigstens die Hyuothckenuerhältnissevollständig klargelegt
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werden könne», worauf der Hauptwerth unsererseits zu legen ist. Ferner werden wir durch den
notariellen Akt eine ganz andere Sicherheit erlangen, als wir heute besitzen. Abgesehen davon,
daß der Notar die Eigenthumsverhältnisse bei Aufnahme des Vertrages klar stellen wird, schützt
die notarielle Form uns vor vielen Kollisionen und Betrügereien, denen wir gegenwärtig aus¬
gesetzt sein würden. Gegenwärtig genügt es nicht, daß wir es mit einem ganz braven Manne
als Schuldner zu thun haben — und einem solchen würden wir nur Darlehen geben — allein
er stirbt, sein Erbe kommt,derselbe geräth in schlechte Verhältnisse, wird später auf die Lücken
des Gesetzes aufmerksamund benutzt alsdann diese Lücken, um unser öffentliches Institut zu hinter¬
gehen. Ich habe die angeregte Frage mit Herrn Kollegen Küster aufmerksam erwogen und wir
sind zu der Ueberzeugunggekommen, daß, wenn der vorliegende Entwurf zum Gesetze erhoben wird,
wir mit den Grundkreditgeschäftenbeginnen können. Ob die Transscription hinzukommt oder
nicht, würde für unseren Zweck nicht wesentlich durchschlagend sein. Uns genügt es, wenn jeder
Verkauf, jede Hypothekenbestellung vor Notar errichtet und dem Katasterbeamtenbekannt gemacht
werden muß. Wenn dieses geschieht, so werden doppelte Verträge, wodurch mau vorzugsweise
hintergangen werden kann, in der Praxis höchst selten vorkommenund man wird sich gegen die
meisten Betrügereien schützen können.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHeuser hat das Wort.
AbgeordneterHeuser: Meine Herreu! Es ist vor weuigen Monaten durch Spruch des

hiesigen Landgerichts einem sogenannten stillen Ankäufer die Hälfte einer Hypothek zugesprochen
worden, auf welche in der allerforgfältigstenWeise ein Darlehn gegeben war. Wenn solche Fälle
unter dem gegenwärtigen Rechtszustandmöglich sind, wenn sie sich in Wirklichkeit ereignen, dann
sollte doch die Quelle solcher Uebel verstopft werden. Ich bin der Ansicht,daß die Transscription
so, wie wir sie einzuführen vorschlagen,diesem Uebel steuern würde.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich begreife vollkommen die

Gründe, die den Herrn Abgeordnetenvon Eimern zu der Frage, die er eben gestellt hat, geführt
haben. Der Herr Landcs-Direktor hat die Frage dahin beantwortet, daß eine vollständige Sicherheit
M Betreff des Eigenthums auch durch diesen Gesetzentwurfnoch nicht herbeigeführt wird, aber,
weine Herren, wir werden uns Alle sagen müssen, daß auf dem Wege, auf dem wir vielleicht
viele Schritte zu machen haben, dies wenigstens ein Schritt ist. Wir müssen es mit Freude
begrüßen, wenn dieser Schritt vorwärts gemacht wird. Ich habe mir heute Morgen schon
anzudeuten erlaubt, daß, wenn wir vollständige Sicherheit und Erkennbarkeit des Eigenthums
haben wollen, noch ganz andere Gesichtspunktemit in Betracht kommen werden, und wie wir
Namentlich dem Grundbesitz richtigen Kredit zuführen müssen. Meine Herren! Das können wir
heute auch noch nicht; ich meine aber, wir thun einen wesentlichen Schritt vorwärts. Aus diesem
Grunde, werde ich dem Gesetzentwurfe,wie er vorliegt, gerne beistimmen. Ich freue mich aber
auch, daß uns dabei Gelegenheit geboten wird, durch Resolutionen die Punkte scharf und klar zu
präziiiren, die uns zu dem Ziele führen und die noch zu erledigen sind. Insofern möchte ich
bitten, daß wir uns nicht dadurch abhalten lassen, den Gesetzentwurfanzunehmen,weil in Betreff
ber Eigenthumssicherheitnoch nicht das Ganze erreicht ist.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Iustizrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren: Ich bin leider nicht darauf vor¬

bereitet gewesen,daß die Transscriptionsfrage hier angeregt werden würde, deshalb habe ich das
sranzüsische Transfcriptionsgesetznicht hierher gebracht. Dieses Gesetz enthält 10 oder 11 Artikel

7»
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die theilweise ziemlich lang sind, und diese Artikel enthalten die nothwendigen Bestimmungen.
Im Jahre 1851 ist in Belgien ein Gesetz gegebenworden, welches die Transscription obligatorisch
macht; darin ist vorgesehen,daß nicht transscribirte Akte demjenigennicht entgegen gehalten werden
können, welcher »au» trauäs Rechte an dem betreffendenGrundstückerworben hat. Das gab zu
Kontroversen Veranlassung, in Folge dessen hat man in dem französischen Transscrivtionsgesetz
— falls mich mein Gedächtniß nicht tauscht — bestimmt, daß die nicht transscribirten Akte denen
nicht entgegengesetztwerden können, welche bis zur Transscription Rechte auf das Grundstück
erworben und sie nach Maßgabe des neuen Gesetzes konservirt, also ihrerseits die Transscription
oder Inscription veranlaßt haben. Auch diese Bestimmung hat zu den verschiedensten Kontroversen
Veranlassung gegeben. Sie ersehen hieraus, meine Herren, daß mit dem einen Satze: die Trans¬
scription ist nothwendig, nichts gesagt ist, sondern daß man bestimmen muß, welche Wirkungen
sie hat, wenn sie soll entgegengesetztwerden können, und daß auch die andere Frage geregelt
werden muß: darf, so lange nicht transscribirt ist, der Akt überhaupt niemand entgegengesetzt
werden, also z. B. auch demjenigen nicht, der gewußt hat, daß der frühere Veräußerer schon
nicht der Eigenthümer war, der aber sagt: ich habe von dem früheren Veräußerer mir die
Hypothek bestellen lassen, ich bestehe darauf, daß sie eingetragen wird, denn der Erwerber hat
nicht transscribiren lassen. Alle diese Punkte müßten in dem Gesetz behandelt werden, so daß
nach meiner Meinung eine vollständige Umarbeitung des Gesetzes nothwendig würde, wenn der
Transscriptionszwang vorgeschrieben werden sollte.

Im Anschlußdaran, meine Herren, gestatten Sie mir, folgendes zu bemerken. Ich habe
hier das Volumen 9, betreffend die Hvpothekenreformdes Nheinifchen Rechtes, beginnendFebruar
1884. An: 1?. Mai 1883 hat der Herr Instizmiuister im Abgeordnetenhausedargelegt, daß
nach verschiedenenVersuchen das Rheinische Hrwothekenrechtzu reformiren, in den sechsziger
Jahren ein Entwurf von IN? Artikeln ausgearbeitet worden ist. Nachdem derselbe zur Begut¬
achtung an die verschiedenen Behörden gegangen war, wurde aus dem Gutachten ein Auszug
gemacht, in welchennur die einzelnen Bedenkenohne Begründung aufgeuommenwinden. Dieser
Auszug bildete ein Aktenstück von 350 Seiten und veranlaßte im Jahre 18«8 den verstorbenen
Iustizminister Leonhardt zu verfüge»: „ich verzichte auf die weitere Verfolgung dieses Entwurfes."
Wenn Sie Vorschläge machen, die eine radikale Umarbeitung des Gesetzentwurfesbedingen, so
kann unmöglich in ein oder zwei Jahren ein neuer Gesetzentwurf zur Vorlage bereit sein.
Zunächst müßte wieder ein vorläufiger Entwurf dem Ober-Landesgericht,der Anwaltskammer, dem
Ober-Staatsanwalt, einzelnen hervorragenden Iuristeu, den Landgerichten zur Begutachtung mit¬
getheilt werden, dann würden wieder in Berlin Berathungen stattfinden, auf Grund deren dann
ein neuer Entwurf Ihnen vorgelegt werden könnte. Wenn Sie das Prinzip des Gesetzes derart
ändern, daß eine Umarbeitung nothwendig wird, so verschieben Sie die ganze Sache ins Ungewisse.

Schließlich gestatte ich mir zu sagen, daß ich unmöglich eine bestimmtereErklärung, als
ich sie abgegebenhabe, bezüglich des Zusammenhanges zwischen dem Immobilienverkehr und dem
Kataster abgeben kann. Wenn nicht theilweise im Gesetze selbst, so soll im Wege der Verfügung
dieser Zusammenhang soweit hergestelltwerden, als es irgend möglich ist. Es besteht in dieser
Beziehung das vollkommenste Einvernehmen der betheiligten Ressorts und läßt sich heute noch
nicht übersehen, inwieweit der Znstand des Katasters ein Hinderniß bildet, weitergehendeBe¬
stimmungen in das Gesetz selbst aufzunehmen. Was in diefer Beziehung möglich ist, wird
geschehen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
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Lanbesrath Küster: Meine Herren! Die Frage, welche der Herr Abgeordnetevon Eynern
gestellt hat, ist sehr scharf gestellt. Wenn später aus der Provinzial-Hülfskasseein Grundkredit-
Institut geschaffen werden sull, das wirkungsreichfür den geringeren Grundbesitzsein muß, dann
hat Herr Abgeordnetevon Eyneru Recht, wenn er fragt: wenn das Gefctz gegebenwird, konnt ihr
damit auch arbeiten? Ich glaube auf diese Frage mit ja antworten zu müssen; mit diesem Gesetz¬
entwurf werdeu wir arbeiten und zwar mit einer viel größereilSicherheit als bisher. Ich möchte
wohl sagen: wir können mit solcher Sicherheit arbeiten, daß wir, wenn wir vorsichtigsind, den
aus der jetzigen Rechtsunsicherheitvielleicht folgernden Schaden verhüten können. Meine Herren
Noch eine Vemerkung die Transscrivtion betreffend; wenn die Transscription für die Zukunft
vorgeschriebeu wird, dann sind noch nicht alle Akte transscribirt, die bis jetzt gemacht sind. Wie
wird es mit den Titeln sein, die früher ausgestellt worden sind, sollen diese alle auf einmal
transscribirt werden? und wer gibt die Garantie, daß die Titel, die uns vorgelegt werden, das
Eigenthum übertragen haben? wo sind die Bestimmuugen, die für die Zwischenzeitbis zu dem
jetzigeu Moment gelten sollen? wenn ein Grundbesitzeruns einen Akt präsentirt, der vor 2 Jahren
geschlossenist, sollen wir sagen: derselbe muß erst transscribirt werden? und welche Sicherheit
haben wir, wenn er auch transscribirt ist oder wird, steht es fest, ob er damals das Eigenthums¬
recht erworben hat, ob nicht ein Anderer ein sonstiges Recht gehabt, ob nicht eine Verjährung
oder eine sonstige Ursache des Untergangs des Eigenthums eingetreten ist? Die Transscrivtion an sich
würde uns augenblicklich keine größere Sicherheit geben, als das Gesetz, wie es vorliegt, geben wird.

Dann gestatten Sie mir schließlich noch folgende Frage: Wann soll der Eigenthums-
übergang bei der Transscrivtion dritten Personen gegenüber und unter Contrahenten stattfinden?
soll er dritten Personen gegenüber erst mit der Transscrivtion stattfinden? — Das scheint die
Ansichtdes Herrn AbgeordnetenCourth und derjenigen Herren, die ihm beitraten, zu fein — wie
ist es mit dem Eigenthumsübergang unter Contrahenten selbst? Nach dem Entwurf kauu das
Eigenthum unter Contrahenten mit der Urkunde übergehen; nach Ihrer Ansicht würde unter
Coutrahenten das Eigenthum mit dem Akte übergehen können, aber dritten Personen gegenüber
nicht eher, als mit der Trcmsfcrivtion. BedenkenSie die Rechtsverschiebnngen. Der Erwerber
könnte demjenigen, der ein Grundstücknotariell verkauft hat, verbieten, etwas auf dem Grundstück
vorzunehmen; wenn der Verkäufer aber eine Hypothek auf das so verkaufte Grundstück vor der
Transscrivtion legt, würde diese unantastbar sein. Ich glaube, daß es nach Lage der Sache
richtig ist, wenn wir bei dem Gesetze stehen bleiben und nicht einen Wunsch dahin äußern, daß
eine Transscrivtion verordnet werde.

Landtags -Marsch all: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Der kurze geschichtlicheRückblick, den der Herr

Vertreter der Staatsregierung uns eben gegeben hat, veranlaßt mich noch zu einer kurzen
Bemerkung. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich fage: es klang aus dieser und der vorher¬
gehendenAeußerung des Herrn Vertreters der Königlichen Staatsregierung durch, daß die Hauvt-
schwierigkeiten,die bisher einer Aenderung entgegengetretensind, bei dem jetzigen Ober-Landes¬
gericht in Köln lagen und noch liegen. Es sind die Uebelstände unserer Hypotheken-Gesetzgebung
schon seit Jahren nicht nur von hervorragendenJuristen, sondern auch besonders von der Bevölkerung,
die unter denselben leidet, erkannt worden, und da, glaube ich, ist der Ausdruck nicht zu stark
und es deutet auch die frühere Aeußerung des Iustizministers Leonhardt darauf hin, daß der
frühere Appellationshof, das jetzige Ober-Landesgericht, immer einer solchen Aenderung wie eine
Mauer sich entgegengestellt hat.
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Wenn das Ober-Landesgericht jetzt glaubt, in diesem Punkte nachgebenzu können, so
liegt, glaube ich, der Grund wesentlich darin, daß es doch durch die nachfolgendeGrundbuch¬
ordnung mit der Zeit gezwungen sein wird, seinen Standpunkt aufzugeben. Ich möchte aber
ausdrücklichhervorheben, daß nach meinen Erfahrungen der Standpunkt des Ober-Landesgerichts
nicht derjenige der großen überwiegendenMajorität der Bevölkerung ist, und daher möchte ich an
den Herrn Vertreter der Königlichen Staatsregierung die Bitte richten, nach oben hin den Stand¬
punkt der Majorität und nicht den des Ober-Landesgerichtszu vertreten. (Sehr richtig!)

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Meine Frage war ja allerdings recht vräzis

gestellt, und das hat ja Herr Landesrath Küster hervorgehoben; aber ich wußte wirklich keinen
andern Ausweg aus diesem Dilemma der verschiedenenAnschauungen, als an die Juristen in
der Verwaltung diese Frage zu stellen. Für mich ist diese Frage auch in einer befriedigenden
Weise beantwortet worden. Wenn die Prouinzial-Vcrwaltung erklärt: wir kommen mit diesem
Gesetze aus und glauben das einrichten zu können, was wir für die Interessen der Provinz für
nothwendig erachten, dann hört mein Widerstand, und mein Versuch, weitere Bestimmungen in
dieses Gesetz hineinzubringen, auf.

Meine Herren! Wenn die Sache so liegt, möchte ich auch den Wunsch aus sprechen, daß
wir dann nicht durch weitere Forderungen oder weitere Resolutionen dieses Gesetz dein Justiz¬
ministerium gegenüber erschweren. Sie müssen bedenken, in welcher Art dieses Gesetz seinen
weiteren Verlauf nehmen wird. Es wird vielleicht erst in's Herrenhaus oder zunächst an's
Abgeordnetenhaus kommen; das kann man ja nicht wissen. Jedenfalls kommt es dort in eine
Kommission, und in dieser Kommission werden nicht nur rheinischeJuristen sitzen, sondern auch
Juristen aus den altländischen Provinzen; und nach den Erfahrungen, die man in unfern
Vertretungskörpern gemachthat, ist kein Gesetz schwierigerdurchzubringenals ein solches, welches
ausschließlich oder wesentlicheine juristische Materie behandelt. Wenn wir nun diesen Entwurf
so, wie er uns vorliegt, dem Justizministerium als Zustimmende übergeben, und es heißt: der
Provinzial-Landtag ist einstimmig der Ansicht gewesen,daß dieses Gesetz den vorläufigen Bedürf¬
nissen genügt, dann wird die Durchdringung dieses Gesetzes in der Kommissionund im Plenum
der betreffendenKörperschaftjedenfalls erleichtert sein, und dann wird wahrscheinlich kaum irgend
eine Debatte darüber stattfinden. Fügen wir dagegen Resolutionen oder Amendements, wie Sie
es nennen wollen, hinzu, die das Gesetz zu erweitern beabsichtigen,entgegen den Erklärungen des
Iustizministers, dann bin ich überzeugt, wird dieser Gesetzentwurf zu einer ganz außerordentlich
ausgedehnten Debatte Veranlassung geben, und es wird sehr schwierig sein, die einfache Behandlung
eines solchen Gesetzes durchzusetzen. Da also der Provinzial-Verwaltungsrath erklärt: das Gesetz
genügt uns für die Zwecke der Errichtung einer Hypothekenbank, da ja außerdem für den
Privatmann, der Gelder zu verleihen hat, in dem neuen Gefetz, wie ich sehr gern anerkenne,
Erleichterungengegenüber dem bisherigen Zustande geboten werden — die Aufhebung der still¬
schweigenden Hypothek, die Aufhebung oder andere Behandlung der Vormundschafts-Hypothek,die
Nicht-Erneuerungspflichtnach Ablauf von 10 Jahren, sind ganz wesentliche Erleichterungenfür
den Kapitalisten, der von der Ausleihung von Geldern auf Hypotheken Gebrauch macht -^ s"
glaube ich, daß wir in dem Stadium der Verhandlungen, in dein wir jetzt stehen, und nach den
ganz bestimmtenErklärungen des Herrn Vertreters der Königlichen Staatsregierung, daß jede
Forderung auf Einführung der Transscription die vollständige Beseitigung des gegenwärtigen
Gesetzes herbeiführen würde, im Interesse der Provinz wohl thun, den Entwurf unter Abänderung
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einzelner Punkte — das will ich nicht ausschließen — aber seinem Geiste nach vollständig
anzunehmen. Ich muß es aber dann dem Vertreter der KöniglichenStaatsregierung überlassen,
uns Vorschläge zu machen, in wie weit er das Kataster mit in diesen Gesetzentwurfeinführen
will. Diese Idee geht ausschließlich von ihm aus, nicht von irgend einen, Mitgliede des Provinzial-
Verwllltungsraths. (Abgeordnetervon Heister: Vom Verwaltungsrath.)

Von dem Verwaltungsrath steht nichts in den Motiven. (Abgeordnetervon Heister:
Bitte sehr!)

Ich habe das übersehen. Nun, dann bitte ich den Provinzial-Verwaltungsrath, daß er
mit dem Vertreter der KöniglichenStaatsregierung das zusammen macht. Soweit ich weiß, ist
der Zustand des Katasters in einzelnen Kreisen der Nheinprovinz noch so unvollkommen,daß darauf
hin derartige Bestimmungen ganz unmöglich getroffen werden können, und deshalb glaube ich, daß
wir auch mit dieser Forderung das Gesetz nur weiter erschweren können. Ich glaube zu wissen,
daß in vielen Kreisen und in vielen Gemeinden ein wirkliches Kataster, dem man eine Rechts¬
gültigkeit zusprechen könnte, überhaupt gar nicht besteht, und daß deshalb die Ausführung der
Vorschläge, die gemacht worden sind, schwieriger sein würde, als wenn wir ganz neue Hypothekenämter
und ein ganz neues Grundbuch einführen wollten, denn die Aufstellung eines neuen Katasters für
einzelne Kreise, wo es noch nicht vorhanden ist, nimmt Jahrzehnte in Anspruchund läßt sich nicht
in kurzer Zeit machen.

Landtags-Marschllll: Ich möchte zunächst Herrn von Eunern erwidern, daß die
Vorschläge,die der Provinzial-Verwaltungsrath Ihnen auf Grund einer sehr genauen Berathung
des Gesetzentwurfsin seinem Referate macht und die am Schlüssedieses Referats zusammengefaßt
sind, gerade ganz concise die Katasterfrage behandeln.

Ich «lochte, daß wir zunächst die Anträge, die aus dem Plenum des Landtags hervor¬
gegangen sind, behandeln, dann möchte ich Ihnen vorschlagen,die Resolution, die der Provinzial-
Verwaltungsrath zu §. 1 beantragt, zu behandeln - ich glaube, daß das der richtige Weg ist —
und endlich würden wir auf die von Herrn von Ennern angeregte Diskussion zurückkommen.
Zunächst hat Herr von Grand Ny das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Der Herr Landtags-Marschall hat schon mit ein Paar
Worten die Anschauungausgedrückt,die auch ich hege. Ich bin der Meinung, daß in der That
nicht dem Bedürfniß genügt wird, wenn man einfach diesen Gesetzentwurfannimmt ohne die
Bedenken, die sich daran knüpfen, zu äußern, vor allen Dingen nicht betont, daß gerade §. 1 die
Sicherheit nicht bietet, die man wünfcht und nothwendig fordern muß. Wenn man die Trans-
scription zur Grundlage derjenigen Forderungen machen will, die die Sicherung bezwecken, so
meine ich, hätte die Diskussion schon hervortreten lassen, daß eine wirkliche Sicherung gar nicht
erreicht wird; vielleicht eine unwesentliche Verbesserung. Ich meine, es wäre das erste, was in
einer Resolution zu fordern fei, die Einführung der Grundbuchordnung in der Rheinprovinz,
hierzu müssen vorbereitendeSchritte in höheren, Maße, als in dem Gesetzentwurfe,gethan werden.
Dann fehlt die Frage der Kosten; diese wird auch nicht zu umgehen sein. Der Herr Vertreter
der Stlllltsregierung hat sich hierüber eigentlich noch nicht recht geäußert.

Ich würde mir erlauben, geschäftsordnungsmäßigvorzuschlagen,daß besondereAnträge
als Resolutionen eingereicht werden, wenn nicht heute, doch an einem andern Tage, und daß
diese zur vorbereitenden Abstimmung gelangen, damit dann, wie Herr Freiherr von Los schon
hervorgehoben,eine Kommissionmit der Redaktion dieser Anträge betraut würde.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
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Abgeordneter Courth: Ich wollte eigentlichda« Nämlichesagen, was Herr von Grand-
Rn gesagt hat. Ich meine nicht, daß wir uns so weit zurückdrängenlassen sollen, daß wir hier
nicht einmal einen Wunsch äußern. Ich meine, dazu sind wir doch hier. Wir machen nicht bloß
ein Gesetz für die Provinzial-Hülfskasse,wir sind nicht Vertreter der Hülfskasse,sondernVertreter
der Rheinprovinz, und wenn so bedeutendeLeute an der Spitze der Provinzial-Hülfskasse stehen,
die Alles übersehen können — und es läßt sich ja viel durch große Aufmerkfamkeit erreichen--
so können wir doch nicht von jedem Privatmann erwarten, daß er einen Justitiar zur Seite hat.
Ich meine, dazu sind wir hier, daß wir unsere Wünsche äußern, und werde unter allen Umständen
darauf bestehen, daß wir solche in einer Resolution ausfprechen. Ich stehe ganz auf dem Stand¬
punkt der Grundbuchordnung; aber das hindert nicht, wenn es nicht fchon in dieses Gesetz ein¬
gefügt werden kann, noch ein besonderesIntermediärgesetz zu machen, wodurchdie Transscrivtion
einstweilen eingeführt wird, die nicht gebunden ist an die Gruudbuchordnung. Ich kann nicht
anerkennen, was Herr Landesrath Fritzen ausgeführt hat, daß dann ein besonderes Grundbuchamt
nöthig sei. Der Hypothekenbcwahrerkann das Nöthige nach wie vor besorgen. Ich werde im
französischen Gesetz vom Jahre 1855, welchesden Dransscriptionszwang eingeführt hat, nachsehen,
ob da eine besondereVorsorge getroffen ist. Ich habe es nicht im Kopf, aber jedenfalls wäre
ein Grundbuch- oder Transscriptionsamt nmsowenigcr nothwendig, als ja notarielle Akte obligatorisch
sein sollen. Was Herr Landesrath Küster entgegnet hat, bezüglich der Wirksamkeit des Eigen¬
thums, so bemerke ich, daß dies in der Grundbuchordnunggerade so ist. Ich habe in meinem
Amendement gesagt: erst von dem Tage der Transscription an wird das Eigenthum dritten
gegenüber wirksam, und so steht es auch in der Grundbuchordnung.

Lnndtags-Marschall: Ich möchte gegenüber dem, was der Herr AbgeordneteCourth
gesagt hat, meinen Standpunkt dahin präcisiren, daß ich das, was Herr von Ennern bezüglich
der Ausdehnung der Provinzial-Hülfskasseals Frage aufgestellt hat, nur für eine Exemvlification
der Frage ansehe. Wir sind entschieden nicht ausschließlich hier, um der Provinzial-Hülfskasse—
ich wollte wiederholen, was der Herr AbgeordneteCourth gesagt hat, um dem Nachdruck zu geben —
eine Ausdehnung ihrer Wirksamkeitals Hypothekar-Institut zu geben, sondern wir sind hier, um
ein Gesetz zu berathen, das für alle Hypothekenbesitzer Sicherheit schaffen soll, soweit das'möglich
ist, ohne in die Rechtsverhältnissedes cocke zu tief einzugreifenund ohne eine völlige Umänderung
desselben herbeizuführen. Gerade diesen Punkt wollte ich hervorhebeu, da es nach dem
stenographischen Bericht so aussehenkönnte, als wenn wir nur für die Hülfskaffe hier faßen. I<V
möchte auch hinzusetzen,daß die Autworten, die hier gefallen sind, durchaus nicht von unserm
subjectiven Standpunkte als Vertreter der Hülfskassegefalle»: sind, sondern nur als Exemplification
gemeint waren. Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.

Landes-DirektorKlein: Ich glaube, daß die überwiegende Mehrzahl der Anwesendensich
wohl zu folgendemBeschluß verstehenwürde:

„Daß der vorliegendeEntwurf im Verhältniß zu dem jetzt herrschenden Zustande einen
wesentlichen Fortschritt darstellt, und daß deshalb — wie es in dem früheren Oefchluß
hieß — der hohe Landtag seine Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf
aussprechen und dem dringenden Wunsch Ausdruck geben wolle, daß derselbe u"
Interesse des Grundbesitzesund Nealkreditsbaldigst zum Gesetze erhoben werden möge .

Gleichzeitig könnte der Landtag alsdann in einer Resolution aussprechen, daß er zur
Herstellung einer vollständigenSicherheit des Eigenthumsverkehrs und zur größeren Wirksamkeit
des Gesetzes eine Ausdehnung in der näher zu präzisirenden Richtung hin für wünfchenswerty
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hält, und daran die Bitte anschließen,daß die entsprechendenBestimmungen im Wege eineo
besonderenGesetzes erlassen oder, insoweit es möglich ist, im vorliegenden Entwurf Aufnahme
finden möchten. Dann wird nach keiner Richtung hin Etwas präjudizirt. Es wird in erster
Linie klar und bündig ausgesprochen, daß wir in dem Gesetz-Entwürfe einen großen und wesentlichen
Fortschritt erkennenund wünschen,daß dieser Entwurf baldigst zum Gefetz erhoben werden möge.
Daneben bekundenwir, daß der vorliegende Entwurf zwar nach der Ansichtdes Landtages noch
nicht die vollständige Sicherheit des Eigenthumsverkehrs herzustellenin der Lage sei, und daß
m dieser Hinsicht noch die in der Resolution näher zusammenzu fassenden Wünscheübrig bleiben,
wobei wir indessenanheimstellen, ob jenen Wünschenbereits durch Umarbeitung des vorliegenden
Entwurfes — insofern Letzteresohne zu großen Zeitverlust und ohne wesentliche Ausdehnung des
Rahmens dieses Entwurfes möglich erscheint — oder aber durch ein späteres neues Gesetz
Rechnung getragen werden soll.

Landtags-Marschall: Zu diesem geschäftsordnungsmäßigen Vorschlage möchte ich
einen andern noch hinzufügen. Ich möchte Ihnen vorschlagen,den Redaktionsausschußfür unsere
Resolutionenzusammenzusetzen aus den Herren Seul, Graf von Hoensbroech,Freiherr von Eerde,
Courth, von Grand-Ny, Hcuser, Limbourg und Freiherr Felix von Loe. Ich werde nachher
darauf zurückkommen. Wir würden jetzt die hier gestellten Anträge und dann den Antrag des
Prouinzial-Verwaltungsraths behandeln. — Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter Eourth: Wir würden doch wohl auch noch einmal auf die Fassung des
3- 1, wie sie im Text ist, zurückkommen.

Landtags-Marschall: Jawohl! — Der Herr Abgeordnete von Eynern hat
das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich habe nur noch eine ganz kurze Be¬
merkung zu inachen. Von Seiten des Herrn Landtags-Marschalls und des Herrn Abgeordneten
Eourth wurde der Versuch gemacht, abzuwehren, als ob wir in irgend einer Weise pro äomo
der Provinzial-Hülfskasse sprächen. Ich sehe nicht ein, wärmn man das nicht thun soll. Ich
spreche ganz pro äoiuo der Provinzial-Hülfskasse und ihrer Erweiterung zu einer Hypotheken¬
bank. Ich habe in meinen Ausführungen gesagt, daß der Ursprung dieses ganzen Gesetzentwurfs
°arin liegt, daß wir eine Hypothekenbankfür die Rheiuproviuz einrichtenwollen, und daß wir
fie auf Grund der gegenwärtigen Gesetzgebung nicht einrichten können. Da wir diese Hypotheken¬
bank für etwas sehr Wohlthuendes,Nothwendigesund Nützliches zur Hebung der Ereditverhültnisse
des Grundbesitzesbetrachten, so erkläre ich ganz offen, daß ich ausdrücklichpro äomo dieser Er¬
weiterung der Provinzial-Hülfskasse spreche und hoffe, daß wir diese Hypothekenbank auf Grund
des Gesetzentwurfszu Stande bringen. Ich habe gar kein Interesse daran, irgend für andere
^Me zu plaidiren, für die Privatbesitzer oder wen sonst. Diese werden durch diese Gesetzgebung
wohlthätig mit beeinflußt, aber der Grund der Vorlage liegt darin, daß wir von der Provinzial-
Hülfskasse zu ihrer Erweiteruug als Hypothekenbank ausgehen.

Landtags-Marschall: Wir kommen nuu zu den verschiedenen Anträgen. Zunächst
hat He« Courth einen Antrag gestellt, hat Hn aber dann zurückgezogen. Sodann hat Herr
Limbourg einen Antrag gestellt, den ich Ihnen schon vorgelesen habe. Herr Limbourg hat die
6u dloo-Annahme dahin erklärt, daß er wünscht, das Gesetz so angenommen zu sehen, wie es
^r liegt, es nicht amendirt zu sehen — wie wir auch in der Geschäftsordnungs-Debattevorhin
bie Sache präzisirt haben — ich glaube, daß dieser Theil des Antrags wohl erledigt ist. - Herr
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Limbourg hat aber noch hinzugefügt, daß n,an einige Frcindwürter in deutsche Wörter und ein
deutschesWort in ein Fremdwort umändern möchte:

„Privilegien" in „Vorzugsrechte", Inscrivtionen" in „Einschreibungen", „Grundstücke"
in „Immobilien".

Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Ich bitte die geeigneteFassung der Redaktionskommission zu

überweisen.
Landtags-Marsch all: Das wird doch nicht angehen. Wir müssen doch hier erst

einmal feststellen,was überhaupt in die Resolution hinein soll. Auf Grund fester Beschlüsse soll
dann der Redaktions-Ausschußrcdigiren. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Nn hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich möchte glauben, das; die hier gewühltenAusdrücke
doch mit Rücksichtauf ihre feststehendetechnifche Bedeutung gewühlt worden sind. Wenn wir
alfo neue deutfche Aufdrückedafür einführen, fo könnten wir die Sache nur verwickelter mache».
Ich möchte daher glauben, daß wir es lieber beim Alten belassen.

Land tags-Marsch all: Wir würden bei dem Wortlaut des §. 1 des Gesetzes daraus
zurückkommen. — Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.

Abgeordneter von Heister: Ich bin der Ansicht, wir sollten beschließen, nach Möglichkeit
deutsche Worte in das Gesetz aufzunehmen,wie man das heut zu Tage allgemein thut. Jedenfalls
ist es ein großer Vorzug, daß wir auch in einem Gesetze rein juristischerNatur nach Möglichkeit
deutsche Ausdrückein Anwendung bringen. Ich meine aber, wir sollten uns heute nicht über die
einzelnen Wörter schlüssig machen. Wenn wir im allgemeinenden Wunsch ausdrücken, so genügt
das; wir brauchen nicht über die einzelnen Ausdrückezu beschließen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Wir haben bereits die „Inscription", was auch ein Wort

ist, das in der juristischen Praxis gang- und gäbe ist, in „Einschreibung"umgeändert; also glaube
ich, daß mit demselbenRechte statt „Transscriution" das deutsche Wort „Umschreibung" ges^l
werden kann. In dem Referat des Ausfchusfesist das Wort „Grundstücke" bereits mit „Immo¬
bilien" übersetzt,und ich habe mir erlaubt, vorhin auseinanderzusetzen,weshalb ich wünsche, daß
der Ausdruck „Immobilien" anstatt „Grundstücke" angewendet werde. Unter „Grundstücke" kann
etwas anders als unter „Immobilien" verstandenwerden, man könnte mit diese,« Ausdrucke daher
vor einem Splitterrichter Gefahr laufen.

Landtags-Marfchall: Herr von Heister hat den allgemeinen Vorschlag gemacht, daß
möglichst Fremdwörter vermieden werden sollen, daß die Redaktionskommission sich in diesem
Sinne aussprechensolle. Ich glaube, das ist wohl besser gefaßt. Ich nehme an, daß zn Gunsten
diefes Antrages Herr Limbourg den feinigen zurückzieht und bitte Diejenigen, die für den Antrag
des Herrn von Heister sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität. Nun ist aber noch der Antrag gestellt, daß statt „Grund¬
stücke" „Immobilien" gesagt werde. Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Eunern: Mir ist die Sache nicht ganz klar. Die Nedaktions-
Kommission soll, soviel ich weiß, nur die Resolutionen berathen; soll sie also nur in den
Resolutionen die Fremdwörter vermeiden? (Heiterkeit.)

Ich glaube wirklich, die Sache ist von viel zu untergeordneter Bedeutung, als daß '^r
uns noch weiter damit beschäftigensollten.
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Landtags- Marsch all: Wir kommen darauf zurück, wenn die Frage wegen der
Immobilien zur Verhandlung kommt.

Ich habe ferner einen Antrag von Herrn Freiherr Felix von Los vorliegen, der
dahin geht:

„Bei Uebertragung des Eigenthums an Grundstücken, deren Werth 300 M. nicht
übersteigt, genügt schriftlicher Vertrag in einer durch den Minister festzusetzendenForm."

Wir haben gehört, daß der Herr Vertreter des Ministeriums ausgeführt hat, daß der
Herr Iustizminister eiue solche Bestimmung wohl nicht annehmen konnte. Ich möchte an den
Herrn Antragsteller die Frage richten, ob er nicht seinen Antrag anders formuliren wollte, so
daß er für den Minister annehmbar wäre. — Der Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Es handelt sich für mich nur
darum, daß wir dem Gedanken Ausdruck geben: wir haben den Wunsch, für die geringeren
Werthobjekte durch eine andere Form die Kosten zu vermindern. Ich verlange also nach dem
bisherigen Laufe der Verhandlung nicht, daß der Paragraph jetzt einen bezüglichen Zusatz erhält,
ich wüuscheaber allerdings, daß mein Antrag der Nedaktions-Kommission,welche die Resolutionen
zu redigiren hat, überwiesenwerde, nnd daß in diesen Resolutionen mein Gedanke Ausdruckfinden
möge. Dahin geht mein Antrag. Ich ziehe ihn als Amendementzu dem Paragraphen insofern
zurück, bitte ihn aber der Nedaktions-Kommissionzu überweisen.

Land tags-Marsch all: Ich bitte um Entschuldigung, das würde doch nicht ganz an¬
gehen. Das ist ein prinzipieller Unterschiedgegen das Gesetz, welches alle Sachen durch notariellen
Akt eingetragen wissen will; hier aber steht: „Bei Uebertragung des Eigenthums an Grundstücken,
deren Werth :W0 M. nicht übersteigt, genügt schriftlicher Vertrag." Das ist ein prinzipieller
Unterschied von weitgehendsterBedeutung; darüber kann sich die Nedaktions-Kommission nicht
schlüssig machen. — Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ein prinzipieller Unterschied
würde auch darin liegen, wenn die Nedaktions-Kommissionsich für die Transscription ausspräche,
welche ja auch der Herr Kommissardes Ministeriums für iu diesen Moment nicht zulässig erklärt.
Wir wollen in den Resolutionen unsere weitergehendenDesiderien niederlegen; dieselben gerade
in dieser Form aussprcchen,um dem Zustandekommendieses Gesetzes, wenn eine Aenderung von
Seiten der Staatsregiernng nicht beliebt würde, keine Schwierigkeitenzu bereiten. Wir wollen
aber unsere Desidirieu aussprechen, nnd das thun wir in der Nesolutiou. Aus dem Grunde
nwchte ich bitten, daß dieser Antrag der Nedaktions-Kommissionüberwiesenwürde, in der Vor¬
aussetzung, meine Herreu, daß die Majorität des Landtags sich für den Gedanken ausspricht.
Das muß ja vorhergehen; Sie müssen erst erklären, ob Sie mit dem Gedanken einverstanden
sind. Die Form gebe ich vollständig Preis. Finden Sie eine bessere, so ist mir das auch recht.

Land tags-Marsch all: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Laudes-Direktor Klein: Nach dem Verlauf der Diskufsiou würden Sie meines Erachtens

über zwei Dinge abzustimmenhaben, und zwar erstens darüber, ob eine Resolution gefaßt werden
soll, daß eine größere Erkennbarkeit des Eigenthums, sei es im Wege der Transscription oder
sonst, geschaffen werden müsse. Spricht die Majorität des Landtages sich dafür aus, so wird es
Sache der Redaktionskommissionsein, diesen Wunsch in die entsprechendeForm zu kleiden.
Zweitens bedarf es der Abstimmungdes Landtages darüber, ob bei Verträgen über Gegenstände
v°n einem geringeren Werth im Hinblick auf die Koste,: vou der uotariellen Forin Abstand zu

8*
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nehmen und dafür eine andere entsprechende Forin zu wählen sei, deren Aufsuchenauch wieder
der Redaktionskommissionüberlassen bliebe. Das wären die beiden Punkte, über die zunächst
meines Trachtens Beschluß gefaßt werden müßte, bevor die Redaktionskommissionan die Arbeit
gehen kann.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Meine Herren: Ich möchte noch meiner Ansicht

betreffs der Behandlung Ausdruckgeben und stelle hiermit den Antrag:
„der Provinzial-Landtag möge darüber abstimmen, ob er dem in meinem Antrage
niedergelegten Gedanken seine Zustimmung gibt, und ob die Redaktionskommission
beauftragt sein soll, demselbendie richtige Form zu gebeu."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich werde in dem Sinne abstimmen lassen,
wie es Herr Freiherr Felix von Lo« soeben beantragt hat. )ch bitte Diejenigen, die dafür sind,
sich zu erheben. (Geschieht!) Das ist die Majorität.

Nun, meine Herren, haben wir noch die Resolution wegen der Transscription oder Um-
oder Ueberschreibung; wie Sie sie nennen wollen, das ist einerlei. Wünschen Sie, daß diese
Resolution wegen der Transscrivtionsfrage von der Redaktions-Kommissionin die festzustellende»
Resolutionen aufgenommen werden foll. Ich bitte diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben,
(Geschieht.)

Es haben sich 42 Mitglieder erhoben, es ist die Majorität. Wir kommen nunmehr zur
Resolution des Provinzial-Verwaltungsraths. Ich bitte Herrn Landesrath Küster, die Resolution
des Provinzial-Verwaltungsraths, welche auf Seite 6 der Vorlage steht, zu verlesen.

Landesrath Küster: „In der Übertragungsurkunde ist das Grundstück nach dein
Gebäude- oder Grundsteuerkatasterzu bezeichnen, und der Urkunde ein Auszug aus diesem Kataster
beizufügen; im Falle der Zertheilung des Grundstücks außerdem eine von dem Katasterbeamten"
— es muß eigentlichheißen: dem zuständigen Beamten" — beglaubigte Karte, aus welcher die
Größe des verkauftenTheiles hervorgeht; falls die Ertheilung des Auszuges nach der Bescheinigung
des Katasterbeamten nicht möglich ist, so vertritt diese Bescheinigung nebst einer von einem
Geometer aufzunehmendenKarte die Stelle des Auszuges; Karte, Auszug und Bescheinigungsinb
mit der Urschrift des Vertrages zu verbinden."

Ich glaube, die Fassung, welche die KöniglicheStaatsregierung gewählt hat, ist etwas
präziser. Wenn diese Fassung seitens des Herrn Vertreters der Staatsregierung mitgetheilt
würde, so glaube ich, würde der Provinzial-Verwaltungsrath sich dieser vollständig anschließe"
können.

Landtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Meine Herren! Ich muß vorausschicken, daß lch

mir hier auch nur einen Vorschlag zu machen erlaube, da die endgültige Fassung eventuell nur
mit den technischen Beamten des Finanzministeriums vereinbart werden kann. Ich möchte vor¬
schlagen, ungefähr folgendem Gedanken Ausdruckzu geben: „Die Übertragung oder Zutheilung
des Eigenthums an einem Grundstückedurch Rechtsgeschäftunter Lebenden kann nur durch einen
vor Notar oder Gericht geschlossenen Vertrag erfolgen, in welchen,, falls ein Katasterauszug vor¬
gelegt wird, die Bezeichnung nach dem Kataster zu erfolgen hat", und dann in einem eigenen
Z. 2 öderen einem neuen Satze zu sagen: „Gerichte und Notare dürfen den im §. 1 bezeich¬
neten Vertrag nur aufnehmen, wenn ihnen entweder ein das Grundstückbetreffenderbeglaubigter
Katasterauszug und im Falle der Zertheilung des Grundstücks eine beglaubigte Karte oder eine
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Bescheinigung des zuständigen Beamten vorgelegt wird, daß die zutreffende Bezeichnung des Grund¬
stücks nach dem Kataster nicht ausführbar ist.

Der Auszug und die Karte bezw. die Bescheinigungsind mit der Urschriftdes Vertrages
zu verbinden." Wie gesagt, das kann sich in der Fassung änderu, da vor allein die Techniker
dabei mitzusprechenhaben. Die Formuliruug ist unbestimmt, es soll nur der Gedanke,weichein
Ausdruckzu geben sein möchte, angedeutetwerden.

Landtags-Marsch all: Meine Herren! Es würde das sich ungefähr vollständigmit
dem decken, was der Provinzial-Vcrwaltungsrath Ihnen vorschlägt; es würde nur die Form vor¬
behalten bleiben. Ich glaube, wir können dies nur sehr freudig begrüßen. — Herr Landesrath
Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Der Zweck ist, die notariellenAkte, die Hvpotheken-
verschreibungen in Verbindung zu bringen mit dem Kataster und dahin zu wirken, daß der
Kataster ein vollständigesBild für die Eigenthumsverhältnissegibt, da, wo er unrichtig ist, ihn zu
rektificiren,da wo er überhaupt nicht besteht, das Nichtbestehen zum Bewußtsein der Behörden zu
bringen und dadurch eine Vervollständigungzu bewirken.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wünscht noch Jemand zu dieser Resolution
das Wort zu nehmen? — Es geschieht nicht. Erklärt sich der Landtag mit dieser Resolution
des Provinzial-Verwaltungsraths einverstanden? — Es erfolgt kein Wiederspruch,sie ist einstimmig
angenommen. Wir können nur unsere Freude darüber ausdrücken, daß uns von Seiten der
Staatsregierung in dieser Frage entgegengekommenwird. Ich möchte meinerseits der Ansicht
Ausdruckgeben, daß ich in dieser engen Verbindung mit dem Kataster die beste Vorbereitung für
das Grundbuch und auch in der Frage der Zusammenlegungeinen wesentlichen Fortschritt erblicke.

Meine Herren! Ich habe vorhin etwas vergessen. Ich habe, wie ich über die Resolution
habe abstimmen lassen, über den Hauptbeschluß abstimmen zu lassen vergessen. Dieser Haupt-
beschluß wurde von dem Herrn Landes-Direktorvorgeschlagen und zwar, dahin gehend, zu beschließen,
daß der vorliegendeEntwurf im Verhältnisse zu dem jetzt herrschenden Zustande einen wesentlichen
Fortschritt darstelle und daß deshalb der Prouinzial-Landtag seine Zustimmung zu dem vorliegenden
Gesetzentwurfaussprecheuud dem dringenden WunscheAusdruckgebe, daß derselbe im Interesse
des Grundbesitzes und des Realkredits baldigst zum Gesetz erhoben werden möge. Ich möchte
Sie fragen, wollen Sie hierüberdiskuttiren oder sind Sie alle mit diesem Beschlußeinverstanden?—
Das Wort zur Geschäftsordnunghat Herr Freiherr Felix von Loö.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich möchte nur bitten, diese Refolution
auch der Redaktions-Kommifsionzu übergeben.

Landtags-Marschall: Natürlich, es soll derselbenalles übergeben werden. — Das
Wort zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnetevon Eynern.

Abgeordneter von Eynern: Ich glaube, daß über diesen Antrag des Herrn Lcmdes-
Direktors nur dann abgestimmt werden kann, wenn wir sämmtlicheParagraphen des Gesetzes
durchberathenhaben. (Sehr richtig!)

Landtags-Marschall: Dann wollen wir die Abstimmung bis dahin vertagen. Wir
würden nun zu dem Wortlaut des §. 1 kommen. Zu dem ersten Absatz des §. 1 liegt der Vor¬
schlag des Herrn Limbourg vor, statt „Grundstücke" zu sagen „Immobilien." Das Wort hat
der Herr AbgeordneteLimbourg.

Abgeordneter Limbourg: Ich möchte eine Uebersetzungdes Wortes „Grundstücke"in
«Immobilien" vorschlagen, „Immobilien" bedeutet ein unbewegliches Gut. Dann wäre lein
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Zweifel, daß Häuser, die darauf erbaut sind, Näuine, welche sich auf'm Grundstückebefinden, ein
integrirender Bestandtheil des Grundstücks sind, wahrend, wenn der Ausdruck „Grundstücke"
gebraucht wird, es möglich ist, daß der Betreffende die Gebäude niederreißt, die Bäume fällt:c.
und blos das Grnndstück übergibt. Der deutsche Ausdruck von Immobilien würde sein „Unbe¬
weglichesGut."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich müßte Sie fragen, ob Sie den Antrag, an
Stelle des Wortes „Grundstücke" das Wort „Immobilien" oder ein anderes Wort zu setzen, der
Nedaktions - Kommission überweisen wollen. Ich bitte diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Das ist die Minorität. Der Antrag ist gefallen. — Das Wort hat der Herr Abge¬
ordnete Courth.

Abgeordneter Courth: Ich möchte eine kleine redaktionelleAenderung vorschlagen. Es
steht hier: „Die Uebertragung oder Zutheiluug des Eigenthums au einem Grundstücke durch
Rechtsgeschäft unter Lebendenkann nur durch eiuen vor Notar oder Gericht gefchlossenen Vertrag
erfolgen." Ich vermissedabei die gerichtlichen Urtheile, denn es kann ja auch durch gerichtlickes
Urtheil übertragen werden. Soviel ich weiß, ist ein gerichtlicherVertrag jetzt nur im Wege des
Vergleichesvor dem Nichter möglich, aber das Urtheil ist kein Vertrag. Ich würde vorschlagen,
zu sagen: „Durch notarielle oder gerichtliche Urkunde erfolgen." Ich glaube, daß das eine zweck¬
mäßige Aenderung ist.

Landtags-Marschall-- Herr Landesrath Fritzen hat das Wort.
Landesrath Fritzen: Meine Herren! Es steht in §. I ausdrücklich:„durch Rechtsgeschäft",

alfo bezieht er sich auf diejenigen Fälle, in denen durch Rechtsgeschäftdie Uebertragung erfolgen
foll. Bei gerichtlichen Urtheilen liegt ein Nechtsgeschäft nicht vor, also würde der Paragraph auf
diefen Fall nicht Anwendung fiuden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich denke mir den Fall, in dem ein Rechtsgeschäftbehauptet

wird, und der andere sich weigert, es zu vollziehen. Dann heißt es: Das Gericht erklärt das
Urtheil als Titel. Diesen Fall habe ich im Auge. Es ist eine kleine Aenderung, welche ich
vorschlage; sie entspricht aber der Grundbuchorduung, der ich mich überhaupt anzuschließen erlaubt
habe. Diese hat auch den Ausdruck: „Durch notarielle und gerichtliche Beurkundung."

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Man könnte vielleicht an Stelle des Wortes „Vertrag" setze"

„Urkunde", denn wenn Sie den folgenden Satz lesen: „Die Vorschriftennach welchen die Protokolle
anderer Beamten die Kraft einer gerichtlichenoder notariellen Urkunde haben", fo treffen Sle
schon auf das Wort „Urkunde"; Sie können es daher auch in den ersten Satz hineinsetzenund
es dürfte kein Grund vorhanden fein, aus diesem Umständeeinen besondern Streitpunkt zu machen«
Das Nechtsgeschäftwird in einen Vertrag gekleidet, die Beurkundung betrifft materiell die
Eigenthumsübertragung.

Landtags-Marschall: Man könnte auch sagen: „Vertrag" oder „Urkunde". Meine
Herren! Wollen Sie über eine Aenderung beschließenoder soll diese Frage an die Redaktions-
Kommissiongehen? — Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix uouLoe: Der erste Satz lautet: „Die Uebertragung oder
Zutheilung des Eigenthums an einem Grundstückedurch Rechtsgeschäftunter Lebenden kann nur
durch einen vor Notar oder Gericht geschlossenen Vertrag erfolgen." Meine Herren! Nachdem
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Sie dem Gedanken ihre Zustimmung ertheilt haben, daß es wünschenswerthsei, daß für Rechts¬
geschäfte, die ein Objekt von geringeremWerthe betreffen, ein anderer Vertrag zulässigsei, würden
diese Worte „kann nur" etwas bedenklich sein und uns präkludiren. Ich möchte nicht einen
Ausdruck gewählt haben, der den von uus ausgesprochenenGedanken irgendwie gefährdet, ich
mochte einen etwas unbefangeneren Ausdruckhaben; ich glaube, wir tonnten einfach statt „kann
nur crfolgeu" sagen: „erfolgt". Das würde diefelbe Wirkung haben, aber das andere nicht
exkludiren. Nachdem wir einmal dein Gedanken zugestimmt haben, dürfen wir unfern vorher
gefaßten Beschluß durch diese Fassung nicht wieder beseitigen. Wenn wir sagen „erfolgt", fo
ist dieses der juristisch richtige Ausdruck nnd würde der Ausführbarkeit dieses Gesetzes keinen
Eintrag thun.

Land tags-Marsch all: Meine Herren! Der Herr AbgeordneteCourth zieht seinen
Antrag zurück. Ich möchte im Allgemeinensagen, wenn wir uns, wie geschehen, geschäftsordnnngs-
mähig auf den Staudpunkt gestellt haben, daß wir nur Resolutionen fassen wollen, so können wir
meiner Ansicht nach kaum eine redaktionelleAenderung der Paragraphen vornehmen, sondern wir
können nur sagen: wir haben die und die Wünsche nnd bitten, daß demcntsprechende Aenderungen
vorgenommenwerden; wir wollen aber keine Vorschriften machen. Sind Sie damit einverstanden?
(AllseitigeZustimmung.) Dann würde dieses Bedenken beseitigt sein, und würden wir weiter
gehen. — Das Wort hat Herr Freiherr Felix von Loe.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Wenn die Majorität so beschlicht, so füge ich
mich gern; mein Bedenkenist aber damit nicht erledigt. Ich stehe auf dein Standpunkte, daß,
wenn wir das Wort „kann" hier gebrauchen, wir unseren früheren Beschluß wieder aufheben.

Landtags- Marschall: Ich bitte um Entschuldigung,ich möchte konstatiren, daß dies
nicht der Fall ist. Sobald Sie sagen, unsere Wüusche sollen in Resolutionen dargelegt werden,
so haben wir mit dein Wortlaute des vorliegenden Gesetzes nichts mehr zu thun, sondern nur mit
dem Inhalt desselben. Deshalb mühte, wenn eine unserer Resolutionen angenommenwird, der
Wortlaut von der Staatsregieruug sinngemäß geändert werden. Das ist aber nicht unsere Sache.
Herr Freiherr von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Nachdemder Herr Landtags-Marschall unsere
Wünsche in dieser Weise interpretirt hat, bin ich vollständig befriedigt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Der AbgeordneteCourth hat seinen Antrag
eben zurückgezogen,die Sache ist also erledigt. Ich frage: Ist zum zweiten Absatz etwas zu
erwähnen? — Es ist nicht der Fall. Ist zum dritten Absatz etwas zu erwähnen? — Der
AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich möchte vorschlagen,daß der dritte Absatz gestrichen wird.—
Es gibt in der That nur zu Unklarheiten Veranlassung, wenn es hier heißt: „Die Vorschriften
über die Zuständigkeit der Gerichte für die Aufnahme von Verträgen bleiben unberührt." Wir
haben keine Vorschriftenüber die Aufnahme von Verträgen durch die Gerichte, alfo können sie
auch nicht berührt werden. Es ist das meines Erachtens ein Superfluum, das nur zu Mißdeutungen
Anlaß geben kann.

Landtag s-Marfch all: Sie Magen alfo vor, diesen Satz zu streichen. Der Herr
Vertreter der Staatsregierung legt diesen Worten keine Bedeutung bei. — Der Herr Abgeordnete
Sühler hat das Wort.

Abgeordneter Sahler: Soweit mir bekannt ist, gibt es doch noch freiwillige Urtheile.
Wenn die Parteien zum Richter hinkommen und eine Partei vor dem. Richter erklärt, daß dies
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oder jenes Schuldverhältniß besteht, so wird daraufhin ein Urtheil gesprochen,und dieses Urtheil
hat nachher die gleichen Rechtsfolgen. Ich glaube deshalb, daß eine Aenderung dieses Satzes nicht
getroffen werden darf, indem er sich auf diesen Fall bezieht.

Landtags-Marschllll: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Es handelt sich hier ja um Verträge, und das ist kein Vertrag,

sondern das ist ein Urtheil. Ob das ein freiwilliges oder Zwangsurtheil heißt, ist gleichgültig;
der Tenor heißt Urtheil.

Landtags-Marschllll: Sie halten also Ihren Antrag aufrecht, daß dieser Passus
gestrichen, resp, die Streichung der Neoattions-Kommissionüberwiesen werden möge. Ich bitte
diejenigen, welche'für die Streichung sind, sich zu erheben. (Geschieht,)

Es ist die Majorität, dieser Punkt geht also an die Neoaktions-Kommission.
Wir gehen nunmehr zu §. 2 über. Ich bitte Herrn Landesrath Küster den Vortrag zu

übernehmen.
(Der Vice-Landtllgs-Marschall übernimmt den Vorsitz.)

Landesrath Küster: 8-2 lautet: „Privilegien, mit Ausnahme der im Artikel 2101
des RheinischenEivilgesetzbuches bezeichneten, und Hypothekenwerden nur durch Einschreibungin
die Register des Hypothekenbenmhrers und nur bezüglich der in der Einschreibung einzeln bezeichneten
Grundstückewirksam.

Hypothekenhaben in keinem Falle einen früheren Rang, als von dem Tage, an welchem
die Einschreibungbewirkt worden ist."

Die §§. 2 und 3 enthalten diejenigen Nestimmungen, welche auf zukünftig zu erwerbende
Privilegien und Hypotheken Bezug haben, während die weiteren Paragraphen diejenigen sind,
welche die Bestimmungen wegen der bereits erworbenen Rechte und Hypothekentreffen; die §§. ^
und 3 beziehen sich also auf die Zukunft, die folgenden auf die Vergangenheit. Der ß. 2 ist
eigentlichhinsichtlich des Hypothekenwesensdie »säe» mawrillL. Privilegien mit Ausnahmen der
im Artikel 2101 bezeichneten,und Hypotheken werden erstens nur durch Einschreibung in die
Register des Hyvothekenbewahrers und zweitens nur bezüglich der in der Einschreibung einzeln
bezeichnetenGrundstücke wirksam. Daraus, meine Herren, folgt, wie in dem Referat des
Provinzial-Verwaltungsraths niedergelegt ist, daß zukünftig alle Hypotheken eingetragen werden
müssen, mit Ausnahme der in Artikel 2101 angeführten. Die Ausnahme des Artikels 2101
dürfte wohl selbstverständlichsein. Von den Privilegien dieses Artikels können nur noch Ml
Arten heute zur Sprache kommen, das Privileg wegen Gerichtskosten— Nr. 1 — und wegen
Gesindelohns — Nr. 4 — Privilegien welche auch den Hypothekengläubigernvorgehen. Mr
diese war früher Infcription nicht vorgeschrieben, sie soll auch in Zukunft nicht nothwendig sein
mit Rücksicht darauf, daß die Beträge geringfügiger Natur und durch §. 10 des Ausführungs¬
gesetzes zur Konkursordnung auf diejenigen Immobilien beschränkt sind, deretwegensie aufgewendet
worden, alfo von fo minimaler Bedeutung, daß kein Grund vorliegt, zu sagen, daß das Prinzip
der Eintrllgungspflicht durch diefe Ausnahme verletzt werde. Es ist dies in dem Referat des
Provinzial-Verwaltungsraths des Weitern ausgeführt und hinzugefügt, daß umfomehr ein Anlaß
zu einen: Widerfpruch nicht gegebenfein könne, als dritten Personen, dem neuen Ankäufer gegen-
über, diese Privilegien überhaupt nicht gelten, ein Purgationsverfahren nicht eingeleitet zu werden
braucht, eben weil sie dritten Personell gegenüber gar keine Wirkungeil äußern können. -
Durch diesen §. 2 wird nicht allein die Verpflichtung bestimmt, daß zukünftig stets ein¬
getragen werden soll, sondern auch, daß auf einzeln bezeichnete Grundstücke eingetragen werden
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soll; es fallen also nach der erstem Bemerkung die sämmtlichenHypothekenweg, welche still¬
schweigend auf den Grundstückenlasteten und einer Eintragung nicht bedurften, also die Hypotheken
der Ehefrau, ferner die Privilegien des Verkäufers, die Hypotheken der Bevormundeten, soweit
dieselben überhaupt nach dem Gesetz vom Jahre 1874 bestehen, welches Gesetz von, I. Januar 1876
ab Wirkung hat. Nach dem Entwurf müssen auch diese gesetzlichenPrivilegien und Hypotheken
eingetragen werden. Es ist ferner bestimmt, daß alle Hypotheken auf bestimmte einzelne Immobilien
eingetragen werden müssen; es fallen alfo weg die sogenannten generellen Inscriptionen, die
Inscriptionen, die auf Grund von Urtheilen genommenwurden und die sämmtlichenImmobilien
des Schuldners bestrickten,ohne daß angegebenzu werden brauchte, welche einzelneImmobilien
bestricktwerden sollten. Dann fällt weg, daß zukünftige Immobilien schon vor dem Erwerb
hypothekarisch belastet werden; man muß nach dem Entwurf die einzelnenImmobilien angeben
und auf zukünftige, die der Schuldner erwirbt,, kann eine Eintragung sich nicht erstrecken. Dem¬
gemäß ist die Fassung, welche dein §. 2 gegeben ist, vollständig klar: „Hypotheken haben in
keinem Falle einen früheren Rang, als von dem Tage, an welchen, die Einschreibung bewirkt
worden ist". Sodann sei noch die Bemerkung am Platze, daß gesetzliche Hypotheken nur eingetragen
werden können — es steht das in den Motiven zu §. 2 — so lange der Schuldner auch wirklich
w Eigenthum sich befindet; der Artikel 834 der Civil-Prozeß-Ordnung findet keine Anwendung
auf die gesetzlichenHypotheken,d. h. nach Artikel 834 kann eine Konventional-Hypothek,also eine
Hypothek, welche durch Vertrag erworben ist, so lange eingetragen werden, als der Eigenthümer
im Besitze ist, oder, wenn er verkaufthat, eine Transscription stattgehabthat und seitdem 14 Tage
nicht verflossen sind; diese Ausnahmebestimmungdes Artikels 834 des eoäe ä« proesäurs ist
nicht anwendbar auf gesetzlicheHypotheken,mithin kann nach dem Gesetzentwurfeine Ehefrau nur
so lange eintragen lassen, als effektiv der Ehemann das Grundstückeigenthümlichbesitzt; sobald
er es veräußert hat, hört die Befugniß auf, die gesetzlicheHypothek eintragen zu lassen. Dieser
Paragraph hat in der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths in einem anderen Punkte zu
wiederholten Diskussionen Veranlassung gegeben. Es wurde nämlich Seitens des Provinzial-
Verwaltungsraths gewünscht, daß der Paragraph etwas weiter gefaßt würde, und zwar in der
Weise, daß künftig auch gesetzlicheHypotheken,wie die sonstigen Hypotheken,immer eine bestimmte
Summe anzugeben hätten. Die gerichtlichenHypotheken haben nur Wirkung für diejenigen
Beträge, für welche die Eintragung genommen, die Konventional-Hyvotheken für diejenigen Summen,
welche eingetragen sind, die Privilegien ebenso nur Wirkung für diejenigen Beträge, auf welche
die Eintragung lautet, nur die gesetzlichenHypotheken sind im «oäs oivil davon ausgenommen,
und da, meint der Provinzial-Verwaltungsrath wohl mit Recht, dürfte für die Königliche Staats-
regierung Veranlassung vorliegen, auch bei gesetzlichenHypothekeneine Beschränkungeintreten zu
lassen. Die gewöhnlichste Art einer gesetzlichen Hypothek ist die zn Gunsten einer Ehefrau bestehende,
und gerade mit Rücksicht auf diese Art meint der Provinzial-Verwaltungsrath aus Gründen
welche diesseits in dem Referat hervorgehobenworden sind, Ihnen vorschlagenzu sollen, daß im
8- 2 eingeschaltet wird: „und nur für die in der EinschreibunganzugebendeSumme". In der
Diskussion im Provinzial-Verwaltungsrath glaubte ein Theil sagen zu sollen: für die Ehefrau
sn es viel zu lästig, wenn jedesmal eine Eintragung für diejenigenBeträge genommen werden
soll, welche die Ehefrau von dem Ehemann zu fordern hätte, während auf der anderen Seite
hervorgehobenwurde, daß eine solche Last wohl nicht eintrete; man würde sich hiervon überzeugen,
wenn man die einzelnen Fälle in's Auge fasse. Meine Herren! Wenn eine Eintragung für irgend
^Ne Summe genommen wird, so haftet diefe Summe auch für diejenigen Forderungen, welche
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später erst zur Existenz kommen; und nur dann, wenn diese Summe absorbirt ist, wird eine
zusätzliche Hypothek nothwendig erscheinen. Die Ehefrau hat, wie in dem Referat des Provinzial-
Verwaltungsraths auseinandergesetztworden ist, hauptsächlich in vier Fällen ein Recht von dieser
gesetzlichen HypothekGebrauch zu inachen. Dieselbensind dort näher spezialisirt; ich glaube der Mühe
überhoben zu fein, sie vorlesen zu müssen. In allen diefen Fällen wird genau fixirt, von welchem
Tage die überhaupt genommenenHypotheken ihre Wirkungen äußern. Nach Ansicht des Ver-
waltungsrathcs würde eine Einschränkungder Hypotheken-Eintragungauf eine bestimmte Summe
vortheilhaft fein, nicht allein für den Ehemann, sondern auch für die Ehefrau und erst recht für
den Gläubiger; für den Ehemann, weil nach dem Gesetz nicht allein die Ehefrau, sondern die
Verwandten, die Freunde das Recht haben, eine gesetzliche Hypothek eintragen zu lassen, und durch
diese gesetzliche Hypothek eventuell das ganze Vermögen des Ehemannes brach zu legen, das ganze
Eigenthum eventuell zu saisiren, und so das ganze Immobilar vielleichtaus unlauteren Motiven
durch eine Inscription zu bestricken. Ein solcher Fall ist bei dem hiesigen Landgerichtvorgekommen,
in welchem bei einer Ehescheidungs-Prozedurdas ganze Vermögen des Mannes saisirt, und in
Folge einer Inscription, welche von Freunden resp. Verwandten genommen wurde, der Ehemann
an der Disposition über sein ganzes Vermögen gehindert wurde, bis er die Reduktionsklagedurch¬
führte, die jahrelang gedauert hat; dann erst bekam er die Disposition seines Vermögens wieder.
Einem solchen Vorkommenkönnte begegnet werden, wenn die Eintragung auf eine bestimmteSumme
erfolgte, denn dann haftet das Vermögen nur für die betreffendeeingetragene Forderung, die der
Ehefrau zukommt. Aber auch für die Ehefrau, wie in den Motiven des Provinzial-Verwaltungs-
raths ausgeführt wird, ist es von der erheblichsten Bedeutung, dah eine solche Hypothekauf eine
bestimmte Summe beschränkt wird. Meine Herren! Jeder vorsichtigeGläubiger gibt jetzt eine
Hypothek nur unter Hinzuziehungder Ehefrau, die Ehefrau muh bei dem notariellen Akt zugegen
fein, sie muß auf die gesetzlicheHypothek verzichten, denn es weih der Gläubiger nicht, welche
Summe ihm vorgehen könnte, es könnte ja eine enorme Summe sein, welche den Werth absorbirt.
Deshalb verlangt der Gläubiger die Verzichtleistung auf die gesetzlicheHypothek,und außerdem
wird die Solidarverpflichtung der Ehefrau begehrt, und dadurch das Gegentheil von dem erreicht/
was der Gesetzgeber will, das ist der Schutz der Ehefrau. Durch die generelle Hypotheteneintragung
würde auch in Zukunft die Ehefrau genöthigt, auf ihre gesetzlicheHypothekzu verzichten. Für den
Gläubiger des Ehemanns ist die Angabe der Summe auch von großer Wichtigkeit, denn diese
würden dann wissen, wenn eine Summe eingetragen ist, welche Summe äußersten Falls ihnen
vorgeht, während sie sich sonst darauf verlassenmüssen, was der Ehemann und die Ehefrau sagt!
wenn sie wissen, was eingetragen ist, können sie ihre Kalkulation machen und werden dann viel
weniger darauf dringen, daß die Ehefrau auf die betreffende Hypothekverzichtet. Der Provinzial-
Verwaltungsrath hat daher aus den Gründen, die ich Ihnen vorgetragen habe, den Wunfch aus¬
gesprochen, daß der Paragraph in der Weise verändert wird, daß gesagt werde: „und nur für die
in der EinschreibunganzugebendeSumme".

Vice-Lllndtllgs-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
AbgeordneterCourth; Meine Herren! Aufrichtig gestanden, lege ich auf diese Abände¬

rung, die der Provinzial - Verwaltungsrath vorschlägt, auch nicht den geringsten Werth. Mir
kommt es darauf an, daß ich weih, daß eine Ehefrau existirt, daß eine Ehefrau Anfprüche macht-
Der vorsichtigeGläubiger wird dann nach wie vor die Ehefrau mit erscheinen lassen, sie wird
nach wie vor, mag sie spezialisirt haben oder nicht, auf ihre Hypothek verzichtenund sich «7
Solidarmitschuldnerin hinstellenmüssen, was in der Natur der Sache liegt. Es ist auch nicht p
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leicht, zu spezialisircn. Wenn z. B., worauf in den Ausführungen des Prouinzial-Verwaltungs-
raths hingedeutetwird, bei der Erbschaft eine Hypothek vom Tage des Anfalls besteht, so sind
oft außerordentlichumfangreicheAuseinandersetzungennothig, um die Summe zu ermitteln, welche
eingetragen wird, wobei im Voraus soweit gegriffen werden wird, daß dann erst recht nicht
geholfen ist. Die Klagen auf Restriktion haben, wie in dem Referat des Prouinzial-Verwaltungs-
raths gesagt ist, die größten Schwierigkeiten. Ich lege kein Gewicht auf diefe Bestimmung; die
Hauptsacheist, daß die Hypothekpublizirt wird.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Ich glaube, der Herr Landesrath Küster hat uns die Sache

so klar auseinandergesetzt,daß daran kein Zweifel sein wird, daß wir auf seine Idee eingehen
müssen. Alles was im Hypothekenbuch steht, muß ganz positiv festgesetztwerben; man darf nicht
im Blinden tappen, ohne zu wissen, womit eigentlich das Immobile belastet ist. Ich bin so frei
auf die Frage hier nochmals zurückzukommen, welche ich mir erlaubt habe, zu diesem Paragraphen
anzuregen. Weil ich wünsche,daß alles sonnenklarsei, so wünsche ich, daß die Gesammtsumme
auf die einzelnen Parzellen untervertheilt werde, die zur Hypothekgestellt werdeil. Es ist eine
Hypotheknur gültig, wenn die Einschreibungder einzeln bezeichneten Grundstückestattfindet, und
ich wünschte, daß auf diefe Grundstückeauch die einzelnenSummen pro rara vertheilt würden.
Wenn ich zurückgehe auf das Beispiel, das ich heute Morgen schon angeführt habe, wo ein Mann
eine Hypothekvon 700 M. auf 230 Parzellen stellte; da kam auf das Konto einer jeden Parzelle,
wenn man für 2 Jahre Zinsen und Kosten dazu rechnet, ungefähr 4 Mark. Nun will der
Mann eine Parzelle (der Landtags - Marschall übernimmt wieder den Vorsitz) verkaufen, die
vielleicht 200 Mark werth ist, er kann sie nicht verkaufen, bis er mir die 700 M. bezahlt hat,
weil jede einzelne Parzelle für den ganzen Schuldbetrag haftet nach unserm Recht. Er muß
mir die 700 M. erst geben, sonst gebe ich meine Zustimmung nicht. Das kommt im praktischen
Leben häufig vor; es ist unausstehlichfür den armen Schuldner. Der Gläubiger hat das Recht,
sich möglichst große Garantien geben zu lassen; aber der Schuldner hat anderseits auch das Recht,
nicht mehr gefesselt zu werden, als absolut nothwendig ist. Um also Jedem das Seine zu lassen,
ist es nöthig, daß man die Beträge für die einzelnenParzellen spezialisirt; also in dem ange¬
führten Falle erhält von den 230 Parzellen die eine mehr, die andere weniger zugeschrieben, pro
rat«, wie der Werth der Grundstückesich stellt.

Landtags- Mai schall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solcmacher-Antweiler: Der Zusatz zu §. 2,

welchen der Provinzial-Verwaltungsrath zu inachenvorschlagt, ist nicht mit Stimmeneinheit im
Provinzial-Verwaltungsrath gefaßt worden. Ich will allerdings gerne zugeben,daß ich die einzige
dissentirendeStimme gewesen bin; aber ich halte es für meine Pflicht, dem Bedenken,das ich im
Provinzial-Verwaltungsrath geäußert habe, auch hier im Plenum Ausdruck zu geben. Meine
Herren! Ich räume ein, daß es für den Ehemann das Bequemereist, wenn die Summe genannt
werden muh; aber für die Ehefrau liegt die Sache doch anders, und ich möchte in diesem Fall
für das mir benachtheiligt scheinende schönere Geschlecht eine kleine Lanze zu brechen versuchen.
Es handelt sich also doch sowohl um solche Ehen, die bereits geschlossensind, wie um solche, die
noch zu schließen sind. Fassen wir zunächst einmal die erste Sorte, Ehen, die jetzt bestehen, ins
Auge, so hat jetzt jede Frau eine gesetzlicheHypothekauf das gefammte Vermögen ihres Mannes
für ihr eingebrachtesund sonstigesererbtes Vermögen. Wenn der §. 2 so gefaßt wird, wie die
Staatsregierung vorfchlägt, so hat die Ehefrau nichts weiter zu thun, als binnen einem Jahre



68

für alle ihre Rechte, wofür jetzt eine stillschweigendeHypothekbesteht, eine Inscription zu nehmen.
Das ist eine Sache, die in einer Minute erledigt ist und absolut keine weitere großen Schwierigkeiten
verursacht, keine Störungen im ehelichen Leben hervorbringt. Wenn aber die Frau die Einschreibung
für eine bestimmteSumme nehmen muß, so muß sofort in jeder Ehe in der Nheinprovinz eine
Auseinandersetzungzwischen Mann und Frau eintreten. Beide leben dann, als wenn sie auf
Scheidung plaidirten; sie müssen anfangen, zusammenzu überlegen: Was ist dein, was ist mein?
Ich sehe darin eine sehr große Schwierigkeit. Eine gleiche Schwierigkeit sehe ich aber auch für
die Ehen, die erst geschlossenwerden.

Wenn eine Ehe also geschlossenwerden soll, so hat die Frau also nicht mehr, wie bisher,
die stillschweigende Hypothek, sondern sie wird gleich in dem Moment, in welchem die Ehe
geschlossenwird, eine Einschreibungauf die Güter ihres Mannes nehmen, und dann ist die Sache
ein für allemal erledigt. Wenn das aber auf eine bestimmteSumme geschehen muß, dann von
zwei Dingen eins: entweder die Frau nimmt gleich von vornherein eine außerordentlich hohe
Einschreibung gegen den Mann, um für alle zukünftige Falle gedeckt zu sein, oder in jedem
einzelnenFalle, in welchemdie Frau eine Kleinigkeit erbt oder ein kleines Grundstück von ihr
verkauft wird, muß permanent immer wieder eine Inscription genommenwerden, und ich halte
das für das friedliche Zusammenleben in der Ehe sehr wenig fördernd. Ich habe es neulich
erwähnt — es gehört eigentlichnicht in's Plenum herein; da wir aber nicht wirklichesPlenum
sind, so kann ich den Ausdruck wohl brauchen — wenn vollends alle 10 Jahre erneuert werden
muh, dann weiß ich nicht, wo für den Hauptzweck der Ehe, Kinder-Erzeugungund Kinder-Erziehung,
die nöthige Zeit bleiben foll, wenn man permanent rechnen und studiren muß. (Heiterkeit.) Aus
diesem Grunde bin ich ganz entschiedendagegen, daß diese Eintragung auf bestimmteSumme»
genommenwerden muß.

Lllndtags-Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: In dem früheren Entwurf war die Bestimmung/

die jetzt gewünschtworden ist, aufgenommen, und wesentlichaus den von Herrn Freiherr« von
Solemacher vorgetragenen Gründen ist bei der Berathung von der Beibehaltung dieser Vorschrift
Abstand genommenworden. Ich habe die Sache auf den Beschlußdes Provinzial-Verwaltungsraths
hin nochmals vorgetragen und kann erklären,'daß ihr eine prinzipielleBedeutung nicht beigelegt wird.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich glaube, die Erklärung des Herrn Staatskommissars

ist nicht recht verstanden worden. Erklärt sich die Staatsregierung einverstanden?
Landtags-Marschllll: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
GeheimerIustizrath Stolterfoth: In einem früheren Entwurf war der Zusatz enthalten;

es ist darüber berathen worden, und die Gründe wurden für überwiegend gefunden, die dafür
sprachen,ihn zu streichen. Nachdem jetzt der Provinzial-Verwallungsrath den Wunsch um Aufnahme
des Zusatzes ausgesprochenhat, ist die Sache nochmals berathen und beschlossenworden, daß diesem
Punkte von der Staatsregierung keine prinzipielleBedeutung beizulegenist, daß also der Aufnahme
des Zusatzes zugestimmtweiden kann.

Landtags-Marschllll: Wünscht noch Jemand das Wort hierzu? - Es ist »W
der Fall; die Debatte ist geschlossen; ich frage, ob diese Resolution des Provinzial-Verwaltungsraths
der Nedllktions-Kommissionzur Aufnahme in die Redaktion unserer Wünsche übergeben werden
soll. Ich bitte diejenigen,die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths rft gefallen.
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Wir kommen jetzt zu 8- 3, ich bitte denselben zu verlesen. Herr LcindesroHKüster hat
das Wort.

Landesrath Küster: Der ß. 3 lautet:
„Die Bestimmungen der Art. 2109, 2113 des Rheinischen Civilgesetzbuchs finden
auf die in Art. 2103 Nr. 1, 2 daselbst bezeichneten Privilegien entsprechende An¬
wendung. Die Einschreibung der bezeichnetenPrivilegien kann auch ohne Transfcription
des Titels erfolgen.

Die Vorschrift des Art. 2108 des RheinischenCivilgesetzbuchs, nach welcher der
Hyvothekenbewahrerbei der Transscrivtion des Titels diese Privilegien einzuschreiben
hat, bleibt unberührt."

Der §. 3 fügt also zu den früheren Privilegien, die eingetragen werden sollen und an
eine bestimmteZeit ihrer Einfchreibungs-Berechtigunggebunden sind, noch das Privilegium des
Art. 2103 Nr. 1 und 2 hinzu, das heißt also: Von jetzt an kann der Verkäufer nur dann sein
Privilegium für den rückständigen Kaufpreis wahren, wenn er innerhalb 60 Tagen von Thatigung
des Aktes ab auch die Inscription des Privilegiums nimmt. Nimmt er die Inscription des
Privilegiums nicht innerhalb 60 Tagen vom Tage des Aktes ab, fo verliert er sein Privilegium
und kann für die Zukunft immer nur eine Eintragung nehmen, die ihm von dem Tage der
Eintragung ab eine gewöhnliche Hypothekgiebt. Früher war das Privilegium des Verkäufers an
gar keine Eintragung gebunden, er konnte gegen den Schuldner, fo lange er Eigenthümer blieb,
immer eine Inscription nehmen; für diese war keine Frist gesetzt. Nur dann, wenn ein Dritter
in Besitz kam, und die Transscription stattgefunden hatte, war dieses Eintragungs-Priuilegium
ausgeschlossen. Nach dem Entwurf muß in 60 Tagen nach Thatigung des Aktes die Eintragung
des Privilegiums auf das betreffende Grundstück erfolgen; fönst verliert der Verkäufer fein
Privilegium.

Landtags -Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Das Verständniß dieses Paragraphen, wie

auch schon das des vorigen, wird außerordentlich erschwert durch die Bezugnahme auf die
Bestimmungen des rheinischenCivil-Gesetzbuches.Ich möchte der Redaktionskommissionergebenst
anheimstellen,ob es, um das Gesetz auch als alleinstehendes Gesetz ohne Nachschlagen der betreffenden
Stellen des rheinischenCivil-Gesetzbuchesverständlichzu machen, nicht möglich ist, in den Text
dieses Gesetzes in kurzer Weise den Inhalt dieser Paragraphen mit anzugeben. Bei §. 2 handelt
es sich ja um die Gerichtskostenund um die Gesindelöhne; das könnte ja hinter die Ziffer
«Artikel 2101" in Klammer gesetzt werden. Hier, im §. 3, handelt es sich um die Hypothekder
Ehefrau und der Minderjährigen. Auch hier könnten wohl kurz die Bestimmungen des rheinischen
Gesetzbuches eingefügt werden, damit das Gefetz ein einheitlichesGanze wird und nicht durch die
Nothwendigkeit frühere gesetzliche Bestimmungen nachschlagenzu müssen, sein Verständniß für
Diejenigen die es benutzen müssen, das ist also das Laienpublikum,beeinträchtigtwird.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Es handelt sich hier nicht um das Privilegium der Minderjährigen

und der Ehefrau diefen steht überhaupt kein Privileg zu, sondern um das Recht des Verkäufers.
Ich habe eben hervorgehoben, daß der Verkäufer jetzt die Verpflichtunghat, innerhalb 60 Tagen
einzutragen- die Bestimmung des Artikels 2109, dieselbe, wie sie in Artikel 2113 steht, ist ein¬
fach übertragen worden, die Zeit, welche für die Eintragung des Privilegiums, welches den Mit-
«genthümern und den Miterben zusteht, gegeben ist, trifft künftig auch bei den, Privileg des
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Verkäufers zu. Wie die Miteigentümer iu 60 Tagen eintragen müssen, so gelten diese 60 Tage
nun auch für die Eintragung des Privilegiums des Verkäufers.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! So viel mir bekannt, ist der

Vorschlag des Herrn von Eynern doch nicht im Usus der bisherigen Fassung der Gesetze, denn
ich glaube Ihnen eine Menge von Gesetzen aufführen zu können, in denen in diefer felben Weise
andere Gesetze citirt werden. Ich theile auch nicht das Bedenken, daß dadurch das Gesetz dem
gemeinen Mann weniger verständlichsein wird, denn, sowie dieses Gesetz promulgirt ist, werden
alsbald handlicheAusgaben entstehenund Jedermann viel eher zugänglichsein, als die Gesetzes-
Sammlungen, in denen die betreffendenParagraphen angeführt werben.

Landtags-Marfchllll: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Ich glaube auch nicht, dah es der Redaktions-

Kommifsiongelingen wird, das zu lösen, was der Herr Abgeordnetevon Eynern ihr zuweisen will!
es würde entsetzlich schwerfällig werden, wenn alle die Bestimmungen aufgenommen würden.
Namentlich die Artikel 2109—2113 müßte man wörtlich einverleiben; das geht absolut nicht
Ich habe sonst an dem Paragraphen auszusetzen, daß er wieder Ueberflüssigesenthält, und daß
ist meines Erachtens nie gut. In Artikel I steht: „die Vorschriften des NheinifchenRechts über
die Veräußerung und hypothekarische Belastung von Grundstückenwerden durch die nachstehenden
Bestimmungen abgeändert und ergänzt", also, was nicht abgeändert und ergänzt wird, bleibt
bestehen; ich finde es deshalb ganz überflüssig, daß hier steht: „Die Einschreibungder bezeichneten
Privilegien kann auch ohne Transscription des Titels erfolgen". Das ist ja Gesetz uud es bleibt
Gesetz; der Verkäufer kann eintragen lassen, ohne daß sein Titel trcmsscribirt wird. Noch mehr
überflüssig finde ich die Vorschrift des folgenden Absatzes: „Die Vorschrift des Artikels 210»
des RheinischenEivilgesetzbuchs, nach welcherder Hypothekenbewahrerbei der Transscription des
Titels diese Privilegien einzuschreiben hat, bleibt unberührt". Das versteht sich auch so von selbst,
daß ich meine, es würde unbeschadet der Deutlichkeitfortfallen können.

Landtags-Marschall: Herr Gehcimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Diefe beiden Sätze sind, wie es in den Motiven

heißt, nur hinzugefügt, um jedem Zweifel vorzubeugen. Ich glaube nicht, daß die Bestimmung!
„Die Einschreibungder bezeichneten Privilegien kann auch ohne Transscription des Titels erfolgen ,
irgendwo im Gesetz steht. Die Jurisprudenz nimmt es als unzweifelhaft an, es steht aber nicht
ausdrücklich im Gesetz. Da jetzt die Einschreibung des Privilegs innerhalb 60 Tagen °en
Betheiligten gewissermaßenzur Pflicht gemacht und deshalb voraussichtlichhäusig, abgesehenvon
der Transscription des Titels, beantragt werden wird, so kann wohl der Zweifel entstehen,
ob die Verpflichtungdes Hyvothekenbewahrers, die ihm durch Artikel 2108 auferlegt ist, noch
unverändert fortbesteht. Ich möchte daher die Bestimmung im Interesse der Deutlichkeit beibehalten,
obgleich sie nicht gerade nothwendig sein dürfte.

Landtags- Marsch all: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich ziehe mein Bedenkenzurück.
Lnndtags-Mnrschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich bedauere, daß der Herr Kollege Connl

mit nur in Bezug auf die Einfügung des Inhalts der betreffendenParagraphen in dieses Gesetz
nicht einverstanden ist. Ich wundere mich darüber zwar gar nicht, denn die Juristen haben m"!
den Wunsch, die Gesetze so unklar wie möglich zu halten. (Heiterkeit.)
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Was dann die Einwendungen des Herrn Grafen von Hoensbroechanbelangt, daß es
bisher nicht Usus wäre, derartige Bestimmungenoder derartige kurze Inhaltsangaben in die Gesetze
hineinzubringen, so lasse ich mich in dieser Beziehung sehr gerne belehren, da ich kein Jurist bin,
also nicht weiß, ob ein derartiger Usus wirklich besteht; im Uebrigen möchte ich bemerken, daß ich
für den ersten Absatz des §. 3 nichts Anderes wünsche, als was in dem zweiten Absatz des §. 3
zur Ausführung gekommen ist, da heißt es: „Die Vorschrift des Art. 2108 des Rheinischen
Civilgesetzbuchs,nach welcher der Hypothekenbewahrer bei der Transscrivtion des
Titels diese Privilegien einzuschreiben hat", das ist die Deklaration des Inhalts des
Artikels; wenn wir nach dein Usus, den Herr Graf von Hoensbroech festgestellt hat, gingen, mühte
es einfach heißen: „Die Vorschrift des Art. 210s des RheinischenCivil-Gesetzbuchs bleibt unbe¬
rührt", der Zwischensatzmüßte ganz fehlen. Hier haben Sie die Deklaration des betreffenden
Artikels, das ist mir verständlich; ich mochte diese Deklaration auch in dem ersten Absatz hinter den
Artikeln 2109, 2113 und 2103 Nr. 1,2 haben, umsomehr, als mir nach den Ausführungen des
Herrn Landesraths Küster jetzt die Sache absolut unklar ist. Er sagt, es handle sich hier gar
nicht um die Privilegien von Minderjährigen und Ehefrauen; der angezogeneArtikel 2103 Nr.
1 und 2 handelt, fo weit ich nachgeschlagen habe, gerade von diesen Privilegien. (Widerspruch.)

Meine Herren! Ich kann mich irren, es ist dann aber doch wirklich,glaube ich, um
derartige Irrthümer nicht aufkommenzu lassen, erforderlich,daß Sie die Lücke ausfüllen, wie es
im Abfatz 2 geschehen ist.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Der Artikel 2103 Nr. 1 und 2 ist ganz klar, er

lautet wörtlich: Gläubiger, welche ein Privilegium auf Immobilien haben, sind: 1) der Verkäufer
auf die verkaufte unbewegliche Sache, wegen Zahlung des Kaufpreises. Sind vor und nach mehrere
Verkäufe geschehen,so tritt das und das ein. 2) Wer Geld dazu hergibt und an Stelle des
Verkäufers tritt :c. :c. Wenn alle einzelnenArtikel aufgenommenwürden, fo glaube ich, würde
dies so schwerfälligwerden, daß die Aufnahme nicht zweckdienlicherscheinen dürfte.

Landtags-Marschall: Ich möchte zu dem, was eben gesagt worden ist, bemerken, daß
ich von jeher vollständig den Standpunkt des Herrn Abgeordnetenvon Ennern getheilt habe. Ich
bedaure sehr, daß so viele Gesetze gemacht worden sind, die auf alle möglichenanderen Gesetze
und Paragraphen zurückverweisenund in denen der Laie sich in Folge dessen nur sehr schwer
Mecht finden kann. Dies ist aber einmal leider fo Ufus geworden, daß es nach meiner Ansicht
keinen Unterschiedmachen wird, ob wir hier die Bestimmungen aufnehmen oder nicht. Außerdem
haben wir es hier mit einen: Zwischengesetz zu thun, wie hier ganz richtig neben mir bemerk
wird; wir müssen uns auf diejenigen Gesetze beziehen, auf denen es beruht. Wir können also
für diesen Fall die Angelegenheitfallen lassen. - Der Herr Abgeordnete von Ennern hat das Wort.

Abgeordnetervon Ennern: Wenn der Antrag, welcher bezweckte, ein einheitlichesklares
Gesetz zu Stande zu bringen, nicht beliebt wird, so beantrage ich, daß in, dem letzten Absätze des §. 3
bie Zwischenwortegestrichen werden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Die Redaktions-Kommission mag die Ergänzung versuchen;ich bin

überzeugt, daß die Fassung kolossalschleppendsein wird. Im Uebrigen erkläre ich mich für
Deutlichkeitund Klarheit, die Herr von Ennern hineinzubringenimmer bestrebt ist. Es ist gewiß
sehr erfreulich, daß er feine Kräfte dem parlamentarischenLeben widmet; die Gesetze werden gewiß
besser werden. (Heiterkeit.)
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Wünschen Sie, daß dies der Redaktions-
Kommission überwiesenwird, damit sie versuche, den Sinn der Paragraphen einzusetzen. Ich bitte
diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Abgeordneten von Eynern ist gefallen. Ist zu §. 3 noch etwas zu
bemerken?— Es ist nicht der Fall, §. 3 ist erledigt. Wir kommenzu §. 4.

Landesrath Küster: §. 4 lautet:
„Die Vorschriftendes §. 2 finden auf die Erneuerung einer vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes erfolgten Einfchreibung entsprechende Anwendung",

das heißt, wenn eine Inscription besteht, die den jetzigenBestimmungen nicht entspricht, so muh
sie, wenn sie nunmehr erneuert wird, die sämmtlichenRequisiten erhalte»:, welche im §. 2 auf¬
geführt werden, sie muß also die einzelnen Grundstückebestimmt bezeichnen, auf welche sie ein¬
getragen werden soll, wenn beispielsweiseeine gerichtlicheHypothek jetzt besteht und sie wird
innerhalb der nächsten 10 Jahre erneuert, dann kann sie nicht generell erneuert werden, sondern
immer nur unter der Bedingung, daß die einzelnen Grundstücke angegebenwerden. Dadurch
kamen wir in den: Laufe von 10 Jahren dazu, daß die generellenHypothekenalle fortfallen und
eine vollständige Spezialität bei den Hypothekeneintragungenbesteht.

Landtags- Marsch all: Ist zu diesem Paragraphen etwas zu bemerken? — Es ist
nicht der Fall, der Paragraph ist erledigt. Wir gehen weiter zu dem nächstenParagraphen. -""
Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Wir befassen uns jetzt mit denjenigen Hypotheken,die zur Zeit des
Inkrafttretens des Gesetzes bereits bestanden haben; davon handeln die ßß. 5, 6 und ?. §- 5
bestimmt: „Die vor dem Inkrafttreten diefes Gesetzes begründeten gesetzlichen und gerichtlichen
Hypothekenwerden in Ansehung der erst nach diesem Zeitpunkte von dem Schuldner erworbenen
Grundstückenur nach Maßgabe des ß. 2 wirksam", d. h. alle diejenigen Hypotheken, welche jetzt
schon gültig inscribirt sind, lasten auf denjenigenGrundstücken,welche nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes später erworben werden, nur dann, wenn auch in Wirklichkeit diese Hypothekenauf diese
einzelnen Grundstückenoch besonders eingetragen werden.

Landtags- Marsch all: Ist zu diesem Paragraphen etwas zu bemerken? — Es ist
nicht der Fall, der Paragraph ist erledigt. Wir gehen weiter. — Herr Landesrath Küster tM
das Wort.

Landesrath Küster: 8- 6 lautet:
„Die vor dem Inkrafttreten diefes Gesetzes begründeten Privilegien und Hypotheken
behalten in Ansehung der zu dieser Zeit von denselbenbetroffenen Grundstückeihren
bisherigen Rang.

Der bisherige Rang der, der Einschreibung nach §. 2 bedürfenden Privilegien
und der gesetzlichen oder gerichtlichen Hypotheken erlischt jedoch, sofern eine gehörige
Einschreibung oder Erneuerung (§H. 2. 4.) innerhalb der nachstehend bezeichneten
Fristen unterbleibt.

Die Einschreibung der Privilegien aus Art. 2103 Nr. 1, 2 des Rheinische"
Civil-Gesetzbuchsund der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau ist vor dem 1- 5M
1886, die Einschreibung der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau ist vor dem
1. Juli 1895, die Erneuerung einer vor dem Inkrafttreten diefes Gesetze
erfolgten Einschreibunginnerhalb einer zehnjährigenFrist nach der Einschreibung
zu bewirken."
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Meine Herren! Es heißt also im «lins» 1, daß die vor dein Inkrafttreten diese« Gesetzes
begründeten Privilegien und Hypotheken in Ansehung der zu dieser Zeit von denselben betroffenen
Grundstücke ihren bisherigenRang behalten,mögen sie inscribirt sein oder nicht.' Weil die Gläubiger
ein ^us hua,o8iwni haben, so will das Gesetz dies nicht weiter tangiren, das erworbene Recht wird
Denjenigen, welche Privilegien und Hypotheken haben, nicht genommen. Um aber diesen den
bisherigen Rang zu erhalten, wird bestimmt: „Der bisherige Rang der, der Einschreibungnach
§. 2 bedürfendenPrivilegien und der gesetzlichen oder gerichtlichen Hypotheken erlischt jedoch, sofern
eine gehörige Einschreibungoder Erneuerung innerhalb der nachsiehend bezeichneten Fristen unter¬
bleibt", d. h. also. Diejenigen, welche eine gesetzlicheHypothek erworben haben, behalten diese
gesetzliche Hypothekmit dem ursprünglichenRange, wenn sie die Frist, die im Entwürfe angegeben
ist, für die Einschreibungauch inne halten; der Ehefrau wird bis zum 1. Juli 1886 — d. i. ein
Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, was auf den 1. Juli 1885 festgesetzt ist, Zeit gegeben,
um die Inscription eintreten zu lassen. Es wird ferner bestimmt, daß die Einschreibung der
gesetzlichenHypothekder Bevormundeten vor dem 1. Juli 1895 zu bewirken ist, d. h. also, die
Bevormundeten sollen die Hypothek,soweit sie ihnen gesetzlichzusteht, bis zum 1. Juli 1895, also
während der 10 Jahre nach den: Inkrafttreten des Gesetzes, einschreibenlassen. Meine Herren!
Der Provinzial-Verwaltungsrath war der Ansicht,daß das Jahr 1895 etwas sehr weit gegriffen
sei. Sie haben in dem Referat »ud III die Gründe gelesen, welche den Provinzial-Verwaltungs¬
rath bestimmt haben, den Wunsch zu äußern, daß gerade so wie für die Ehefrauen auch für die
Bevormundeten der 1. Juli 1886 als Endtermin festgestelltwerde. Die Gründe sind kurz und
sind folgende. Der Gesetzgeberhat nach dem Gesetz vom Jahre 1874 schon im Interesse des
Vormundes und im Interesse des Vormundschafts-Instituts und im Interesse der öffentlichen
Sicherheit gefunden, daß die Hypothekenüberhaupt für alle diejenigen Vormnndschaftenaufboren
sollen, welche nach dem 1. Januar 1876 eröffnet werden. Seit dem Jahre 1876 kann kein
Bevormundeter mehr gegen den Vormnnd eine Hypothekeninscrivtionnehmen, und kann es sich
also nur um diejenigenVormnndfchaften handeln, welche vor dem 1. Januar 1870 ins Leben
getreten sind. Wenn, so meint der Provinzial-Verwaltungsrath, der Gesetzgeber schon der Ansicht
war, daß eigentlich eine Hypothek überhaupt uicht mehr als im Interesse der Bevormundeten
nöthig zu erachten sei, dann dürfte das Endjahr 1895 nicht zu billigen sein. Außerdem ist das
Vormundschaftsgcrichtin der Lage, den Vormnnd zu zwingen, jede Sicherheit zu geben, und, wie
w dem Referate ausgeführt wird, auch die gestellte Sicherheit zu erhöhen.

Es kommt hinzu, daß nicht allein der Vormuud, sondern auch der Gegeuuormund, die
Verwandten und die Freunde das Recht haben, eine solche Hypothetar-Infcrivtion zu nehmen,
und wenn also diesen Verwandten und Freunden, dem Gegenvormund, dem Vormundschaftsgericht
noch das Recht gegeben war und wird, bis zum Jahre 1886, also zehn Jahre lang, ja noch
länger als zehn Jahre von: 1. Januar 1876 ab, eine solche Inscription zu nehmen, so wäre es
wohl im Interesse des Vormundes selbst und in» Interesse der Rechtssicherheitseiner Gläubiger,
wenn die Frist zur Hypothekeneintragungauf den 1. Juli 1886 beschränkt wird.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Iustizrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich möchte das Einverständniß der Königlichen

Etaatsregierung mit diesem Vorschlag erklären.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich freue mich, daß die Staatsregierung das Amendement acceptirt

^t. Ich möchte noch einen anderen Gesichtspunktanregen, nämlich Artikel 834 der französischen
1«
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Civilprozeß»rdnung,welcherschon wiederholt zur Sprache gekommen ist, wonach eine Einschreibung
gegen den früheren Eigenthümer noch genommenwerden kann bis 14 Tage nach der Transscription,
soll nicht anwendbar sein bezüglich der Hypothekder Ehefrau, wie aus den Motiven, und, wenn
ich nicht irre, aus der Erklärung des Herrn Vertreters der Staatsregierung hervorgeht. Ich finde
das im Gesetz nicht und möchte anheimgeben, ob es sich nicht empfiehlt, das auszusprechenund
im Uebrigeu zu sagen, daß Artikel 834 in Kraft bleibt. ' Es konnten darüber doch Zweifel entstehen.
Wir sind ja sonst vorsichtiggewesenund haben manches gesagt, wobei wir uns eigentlich bekennen
mußten, daß es ganz strikt genommen vielleichtüberflüssig wäre.

Landtags- Marsch all: Herr Geheimer Iustizrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Au Artikel 834 wird nach keiner Richtung hin

etwas geändert; er ist bisher auf die gesetzlichen Hypothekennicht anwendbar gewesen,sondern nur
auf Konveiüional-Hypothetenund gerichtliche Hypotheken. Dabei soll es bleiben. Der Eingang
des Artikel I enthält die Bestimmung: „es bleibt bei dem bisherigen Recht, sofern nicht etwas
geändert wird".

Landtags-Marsch all: Ich muß zunächstbemerken, daß hier in dem Antrag, wie er
Ihnen von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths gedruckt vorgelegt ist, ein Druckfehlerenthalten
ist. Es steht da: „und der Bevormundeten ist vor dein 1. Juli 1866, die Erneuerung" u. s. w.;
es muß heißen: „1. Juli 1886". Ich wollte das nur konstatireu, damit das nicht als Druckfehler
weiter geht. — Der Herr Abgeordnetevon Eyncrn hat das Wort.

Abgeordnetervon Evnern: Es ist noch ein anderer Druckfehler vorhanden. Es muh auf
Seite 6 in den: Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths zu 8- 6 aline«, 3 hinter „Artikel 2103
Nr. 1 und 2" ein Komma stehen. Das giebt der Sache einen ganz andern Sinn.

Landtags-Marschall: Es ist richtig, da gehört ein Komma hin; und außerdem muß
es, wie schon bemerkt, heißen: „1. Juli 1886". — Der Herr AbgeordneteEourth hat das Wort.

Abgeordneter Eourth: Ich ziehe mein Bedenkeuzurück.
Landtags-Marschall: Die Staatsregierung hat sich also mit dem Vorschlage,den der

Provinzilll-Verwaltungsrath macht, einverstanden erklärt. Ist hierzu noch etwas zu bemerken?
Sonst nehme ich an, daß Sie alle damit einverstandensind. — Es ist einstimmigangenommen;der
Vorschlag wird sonnt der Redaktions-Kommissionüberwiesen. — Herr Landesrath Küster hat
das Wort.

Landesrath Küster: Der H. 7 lautet:
Die Einschreibung der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau und der Bevormundeten,
welche nach dem 1. Juli 1886 später als eiu Jahr seit Auflösung der Ehe oder
Beendigung des Vormundschaftlichen Verhältnisses erfolgt, ist unwirksam.

Daraus würden in Folge des eben angenommenen Antrages des Provinzial-Verwaltungsrathes
und der Erklärung der Staatsregierung die Worte wegfallen: „und der Bevormundeten" sonne:
„oder Beendigung des vormundschaftlichenVerhältnisses". Die Sache ist vollkommenklar, so daß
eine weitere Auseinandersetzungüberflüssig erscheint.

Landtags-Marschall: Also werden die Worte fallen, wie es der Provinzial-
Verwaltungsrath auf Seite 6 des Referats vorschlagt. Wir hätten jetzt noch §. 8 zu erledigen. ^"
Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Der §. 8 lautet:
„Die Auflösung eines Vertrages wegen Nichterfüllung von Bedingungen, zu deren
Sicherheit ein Privileg gewährt ist, kann Dritten gegenüber, welche Rechte an dein
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veräußerten Grundstücke erworben haben, nur geltend gemacht werden, wenn das
Privileg durch Einschreibunggewahrt worden ist.

Das vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründete und bis dahin ein¬
geschriebene Privileg kann mit der Wirkung der Erhaltung des Rechts der Auflösung
vor dem 1. Juli 1886 auch dann eingeschrieben werden, wenn inzwischen Weiter¬
veräußerungen oder Transscrivtionen von Veräußerungen stattgefundenhaben."

Meine Herren! Das ist einer der wichtigsten Paragraphen, dessen Tragweite man sich
nur bei wiederholtemLesen zum Verständniß bringen kann. Der §. 8 greift in das Gebiet der
sogen. Resiliationsklagen ein; in demselbenwird gesagt, die Auflösung eines Vertrages wegen
Nichterfüllung der Bedingungen, zu deren Sicherung das Privileg gewährt ist, könne Dntten
gegenüber, welche Rechte an dem veräußerten Grundstück erworben hätten, nur geltend gemacht
weiden, wenn das Privilegium durch Einschreibunggewahrt worden sei. Wenn Sie den Hauptfall
ins Auge fassen, das ist, wenn die Kaufsummenicht bezahlt worden ist, so hat nach dem heutigen
Recht der Verkäufer 30 Jahre lang das Recht, eine Auflöfungsklage einzugeben, und es kann
ihm dieses Recht selbst dann nicht genommen werden, wenn das Grundstück in die fünfte und
sechste Hand gekommen ist. Als Folge der Auflösungsklagewird ihm das Grundstück wiederum
zugesprochen;und alle diejenigen Rechte und alle diejenigen Verpflichtungen, welche in der
Zwischenzeit von den gutgläubigen Eigenthümern darauf gelegt worden smd, alle Eigenthums-
übertragungen werden beseitigt, und es wird ihm das ganze Grundstück wieder überantwortet
werden müssen in dem Zustande, in welchem es war, als er es verkaufte. Wir nennen das m
der juristischenSprache eine .esciutio ex w°°, d. h. es wird ^rück übertragen m den Nechts-
zustand, wie es früher gewefenist; es ist dies ein Uebelstand,der
von große,« Einflüsseist und in die erworbenen Rechte Dritter tief emschneidenkann. Diesem
Uebelstand hat der Gesetzentwurfdadurch die Spitze abgebrochen,daß er bestimmt, eine solche
Auflösuna eiues Vertrags könne nur dann dritten Personen gegenüber geltend gemacht werden,
wenn das Privilegium durch Einschreibunggewahrt sei. Wenn also derjenige, welcher verkauft
hat, seiu Kaufpreisprivilegium eingetragen hat, dann kann, er auch später die RestKatwnsklage
anstellen; und derjenige der eine Hypothek an dem Grundstück erwirbt kann sich vorher die
Ueberzeugung,daß effektiv ein solches Privilegium noch existirt aus dem Hi)pothelenregisterver¬
schaffen und damit die Gewißheit erlangen, daß eine Auflösung, und nnthm e.ne Vernichtung
seines Rechtes noch immer möglich ist; dem Gesetzgeber oder einem Dritten wnrde alsdann der
Vorwurf nicht gemachtwerden können, daß der Erwerber m Irrthum verfetztworden, gegen den

"' '" ^Pro^ der Ansicht, daß der Gesetzentwurf noch weiter
hätte gehen sollen und daß eine große Anzahl von Resolutiv-Bedingungenvon dem Gesetzentwurf
nicht berücksichtigt sei, die hätte berücksichtigt werden können Da ^. 1 de 8-8 hat nur
B^ug auf diej ni en Bedingungen, zu deren Sicherheit em Privileg gewahrt ist also alle an¬
deren Vedinaunäen zu deren Sicherheit kein Privileg gegeben ist, berührt er mcht. Wenn also

eine Resiliation, enie Aufhebung des Vertrags eintritt, dann

wirkt sie rückwärts und mag sie auch unbedeutendererNatur fem, die Auflosung tritt e. wn.
ein d b unter Vernichtung sämmtlicherRechte, welche nach dem Verkauf an dem Grundstück
tönsti uirt sin M e Herren! Nehmen Sie den gewöhnlichsten Fall, der im praktischenLeben

s^Ng ^konm^: Ewer verkauft dem Andern ein GrunMck für eine bestimmteSumme
und «uherde.n f^ür das Recht, in dem Hause zu wohnen. Das Recht zu wohnen wird ihm nachher

10*
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verkümmert; er wird zur Thüre herausgeworfen, er klagt in Folge dessen auf Auflösung; dann
hat er das Recht zu begehren, daß der Kaufvertrag mit der resolutin ex wno aufgelöst wird.
Oder nehmen Sie einen anderen Fall an: Irgend eine Bedingung ist in den Vertrag hinein¬
gesetzt worden, welche an und für sich für den Contrahenten fo wefentlich ist, daß ohne deren Hin¬
zufügung möglicherweise der Vertrag nicht zu Stande gekommen wäre. Wenn diese Bedingung
nicht erfüllt wird, so ist eine Nesiliation nach dem Gesetz möglichund dann wird sie, da der
Gesetzentwurfdarüber nichts sagt, mit rückwirkender Kraft eintreten. Es fchien dem Provinzial-
Verwaltungsrath, daß dies nicht richtig fei, daß aber auch eine gewisse Inconsequenz vorliege,
weil wegen wirklichessentieller Bedingungen, an welche ein Privilegium geknüpft ist, nur dann
eine Auflösung gegeben wird, wenn die Eintragung des Privilegs erfolgt; wenn aber andere
unwesentlichereBedingungen nicht erfüllt werden, dann soll die schlimmereFolge eintreten, daß
der Vertrag mit rückwirkenderKraft aufgehoben wird. Der Provinzial-Verwaltungsrath war
der Ansicht, daß hier eine Aenderuug eintreten müsse, und hat demgemäß, wie Sie gelesen haben
werden, den Wunsch geäußert, daß dein tz. 8 hinzugesetzt werde:

„Die Auflösung eines Vertrages wegen Nichterfüllung fonstiger Bedingungen hat
dritten Personen gegenüber nur Wirkung vom Tage der Klagezustellung. Die frei¬
willige Auflösung hat in allen Fällen erst vom Tage des AuflösungsaktesWirkung."

Dieser letzte Zusatz ist deshalb hinzugefügt worden, weil man fönst möglicherweife durch
ein Mißverständnis) annehmen tonnte, daß, weil sein Inhalt nicht im Gesetz stehe, das Gegentheil
Rechtens sei. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat aber auf diefen Zusatz kein besonderes Gewicht
gelegt, denn durch die Praxis und Iudikatur steht fest, daß, wenn eine freiwillige Auflösung ein¬
tritt, dieselbe niemals rückwirten kann, sondern erst vom Tage der Auflösung des Vertrages an
wirkt, so daß dieser Paragraph, nach dem von einem der verehrten Herren Vorredner hervor¬
gehobenenPrinzip, nichts überflüssigeshinzuzusetzen, vielleichtgestrichen werden könnte.

Neben dem ersteren Zusatz ist Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths ein eventueller
dahin beantragt worden, daß die Auflösung mit rückwirkender Kraft wegen Nichterfüllung fonstiger
Bedingungen nur dann stattfinden folle,

„wenn diese unter Androhung der Auflösung im Falle der Nichterfüllung in der
Erwerbsurkunde aufgenommenworden sind".

Dieser Zusatz bezweckt. Jeden zu zwingen, in dem Akte auch zu sagen, welche Bedingungen
es seien, deren Nichterfüllung die eventuelle Auflösung des Vertrags nnt rückwirkenderKraft zur
Folge hat, damit derjenige, welcher das Grundstück oder eine Hypothek erwirbt, durch Einsicht
des Aktes sich die Ueberzeugungverschaffen könne, daß er mit der Auflösungstlage nur in den«
und dem Falle bedroht sei; er ist dann auch in der Lage sich sicherzustellen,wenn diese Bedingung
noch nicht erfüllt ist, daß sie später in Wahrheit erfüllt werde. Nach Ansicht des Provinzial-
Verwaltungsraths wird dieser eventuelle Zusatz ausreichend sein; er schließt eigentlichden ersten
Zusatz in sich, indem aus !ihm folgt, daß, wenn wegen einer anderen Bedingung, mit welcher
diese Androhung nicht verknüpft ist, die Auflösung ausgesprochen wird, erst vom Tage des
Urtheils an die Auflösung auch dritten Personen gegenüber Wirkung hat.

Landtags- Marschall: Herr Geheimrath Stolterfoth hat das Wort.
Geheimer Iustizrath Stolterfoth: Ich kauu uur meine Zustimmung mit der Aufnahm«

des letzten Zusatzes erklären, und mich zugleich dahin anssprechen, daß ich mit Herrn Landesraty
Küster vollständig darin übereinstimme, daß dadurch der zuerst vorgeschlageneZusatz überflüssig
wird, daß also dann in allen Fällen, wo es nicht aus den« Vertrage selbst hervorgeht, daß bie
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Auflösung mit rückwirkender Kraft vorbehalten ist, die Auflösung erst vom Tage des rechtskräftigen
Urtheils ab wirken kann.

Landtags-Marschall: Im Namen des Provinzial-Verwaltungsrathes kann ich Ihnen
sagen, daß derselbe auf die eine oder andere Fassung kein Gewicht legt; wenn die Königliche
Staatsregiernng der zweiten Fassung zustimmt, so hat der Provinzial-Verwaltungsrath keine
Veranlassnng, an der ersten festzuhalten.— Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Es würde also jetzt der zweite Zusatz aufgestellt werden; ich wollte
mir zu dem ersten Zusatz noch eine Bemerkung erlauben.

Landtags-Marschall: Der erste Zusatz würde dann wegfallen, wenn der zweite
angenommenwird. Ist hierzu etwas zu bemerken?— Es scheint nicht der Fall zu sein. Sind
Sie mit diesem Zusatz einverstanden?— Es erfolgt kein Widerspruch,er ist einstimmig genehmigt
und geht an die Redaktions-Komnnssion. Wir kommen nunmehr zu Artikel II, welcher lautet:

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1885 in Kraft.
Sind Sie damit einverstanden?— Da kein Widerspruch erhoben wird, so erklare ich

den Artikel II für angenommen.
Meine Herren!Wir haben jetzt noch die generelle Resolutionzu fassen, wie sie vom Provinzial-

Verwaltungsrath vorgeschlagen und znm Theil jetzt erweitert worden ist und welche dahin lautet:
„Der Proviuzial-Landtag erkennt in dein vorliegenden Gesetz-Entwürfeeinen wesent¬
lichen Fortschritt im Verhältnisse zu dein jetzt herschendenZustande, spricht demnach
seine Zustimmung zu diefem Gesetz-Entwürfeaus und gibt dem dringenden Wunsche
Ausdruck,daß dieser Entwurf im Interesse des Grundbesitzesund Nealkredits baldigst
zum Gesetze erhoben werden möge.

Gleichzeitig unterbreitet der Proviuzial-Landtag der KöniglichenStaatsregiernng
zur Erwägung, ob nicht eine Aenderung des vorliegenden Entwurfs in folgenden
Punkten angezeigt erscheine."

Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Vielleicht ist es zweckmäßiger,daß wir vorher erst noch über

oie Resolution bezüglich der Erneuerung beschließen,wie es mit den anderen Resolutionen auch
geschehen ist. Nach dieser Resolution soll die Staatsregierung die Erneuerung der Hypotheken mit
dem 1. Juli 1896 — es wird dies wohl der richtige Zeitpunkt sein — in Fortfall bringen.
Es ist schon gesagt worden, daß die Staatsregiernng sich dein Antrage gegenüber sehr wohlwollend
verhalte; es wird aber doch nicht unwichtig sein, daß wir dieser AnsichtAusdruckgeben, denn
die Erneuerung ist, wie ich heute Morgen hervorgehobenhabe, ein rechter Krebsschaden..

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß es von den Vertretern der Staatsregierung
" Aussicht gestellt ist, daß die Erneuerung nach zehn Jahren in Wegfall kommen soll. Wünschen
Sie, daß dies noch präziser gefaßt werde? (Zustimmung!)

Dann würden wir auch dies der Redaktionskommissionanheimgeben, damit sie darüber
eine Resolution faßt. Ich werde in der Redaktionskommissiondarauf zurückkommen, denn ich habe
kein fchriftliches Material für die Kommission hier. — Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech
hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich würde auch vorschlagen, daß wir diese
Resolutionen der Redaktions-Kommissionüberweisenund erst, nachdem sie von dieser Kommissiou
"digirt worden sind, darüber abstimmen lassen. Ich muß gestehen, daß ich den Eindruckhabe, als
stünde die generelle Resolution zu sympathisch dein Gesetze gegenüber. Es wird darin das Gesetz
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als ein großer Fortschritt bezeichnet. Daß es ein Fortschritt ist, erkenne ich an, daß der Fortschritt
aber wirklich so immens groß ist, darüber laßt sich doch vielleichtstreiten. Es sind von den
verschiedensten Seiten Bedenkenhervorgehoben worden, welche den Fortschritt nicht so groß erscheinen
lassen, und deßhalb weitere Wünsche für die Resolutionen eingebracht worden, damit der Fortschritt
noch großer werde. Ich mochte deßhalb bitten, daß wir die Abstimmung über die Resolutionen
aussetzen, bis dieselbenvon der Nedaktions-Kommissionnoch einmal geprüft worden sind.

Landtags-Marschall: Ich bin mit diesem Vorschlage einverstanden. — Der Herr
Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Es ist doch die Absicht,daß wir über die Resolutionen erst
abstimmen, nachdemsie aus der Redaktions-Kommissiongekommen sind.

Landtags-Marschall: Selbstverständlich; die Sache geht also an die Redaktions-
Kommission. Meine Herren! Ich habe Ihnen den Vorschlag gemacht, daß die Herren Seul,
Freiherr von Eerde, Eourth, von Grand-Ry, von Eynern, Heuser, Limbourg, Freiherr Felix
von Loö und Graf Hoensbroech als Nedaktions-Kommissionimter dem Vorsitz des Herrn Seul
zusammentreten.— Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich bin morgen nicht hier und bitte daher. Jemand anders
an meiner Stelle zu wählen.

. Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich würde gleichfalls bitten, von mir abzusehen, da

ich morgen verhindert bin.
Landtags-Marschall: Ich habe noch nachzutragen, daß der Herr Graf von Hoensbroech

mich gebeten hat, ihn von der Liste zu streichen. Die Herren von Grand-Ry und von Eynern
wünschengleichfalls gestrichen zu werden. Es bleiben also übrig die Herren Seul, Freiherr von
Eerde, Eourth, Heuser, Limbourg und Freiherr Felix von Los. Ich ernenne diese Herren zu
Mitgliedern des Nedaktions-Ausschusses.Ueber den Zusammentritt werde ich mich mit dem
Vorsitzendender Kommission,Herrn Geheimen Rath Seul, noch benehmen.

Ich glaube, wir sind mit der Vorberathung dieser Vorlage in dein zu einer Kommission
zusammengetretenenPlenum des Provinzial-Landtllges hiermit zu Ende. Es erübrigt mir nur
noch, in Ihrer aller Namen unserer Frende Ausdruck zu geben, daß bei dieser Berathung auch
die Königliche Staatsregierung vertreten war. Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich möchte mir die Frage erlauben, wann
morgen «Sitzung sein wird.

Lllmdtags-Marschall: Morgen um 10 Uhr treten wir in derselben Art wie heute
zusammen,um das Gesetz, betreffend die Zusammenlegung der Grundstücke,zu berathen. Morgen
Nachmittag sind Sitzungen der beiden Ausschüsse. Wir werden dann sehen, ob die Nedaktions-
Kommissionin irgend einer Weise sich einfügen läßt. Uebermorgenwerden wir in der Berathung
über das Konsolidationsgesetz fortfahren.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 7 Uhr 10 Minuten.)
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